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1. EINLEITUNG
1.1. Anwendungsbereich
Diese Fassung des Lastenhefts richtet sich an die Produzenten von Vollmilch und von entrahmter Milch und wird ab dem  01.01.2011 Anwendung finden. Es kann leicht in die besondere Struktur eines jeden Betriebes eingesetzt werden. Das Lastenheft befasst sich nicht mit der Verarbeitung der Milch im Betrieb. Wenn entrahmte Milch geliefert wird müssen die Anforderungen eines Lastenhefts, welches sich nach einer Studie des HACCP richtet, und welches die Nahrungsmittelsicherheit der verarbeiteten Produkte garantiert, eingehalten werden.

Die QMK ist ein professionelles Verfahren, welches auf ein freiwilliges Engagement seiner Mitglieder basiert. Sie sind die einzigen, die, nach eingehender Information über den Inhalt, die Ziele und die Bestimmungen des QMK Lastenhefts entscheiden, ob sie der QMK beitreten. 

Die Landwirte müssen sich bewusst sein, dass die QMK eine Maßnahme ist, die eine kollektive Aufwertung ihres Berufs mit sich bringt, und dass sie für die Produzenten ein Schritt zu mehr Fortschritt und zu mehr Verantwortungsbewusstsein darstellt.  

Die Produzenten tragen die Verantwortung auf drei Ebenen:

· gegenüber der Öffentlichkeit: wenn die, durch die QMK Teilnahme eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden, wird die Kommunikation hinsichtlich der QMK positiv verlaufen und das Vertrauen der Verbraucher in Milchprodukte stärker werden.

· gegenüber den anderen Teilnehmern (Landwirte aber auch Sammelwagenfahrer und Transporteure): denn das QMK Projekt kann nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn alle Mitglieder solidarisch ihren Verpflichtungen nachkommen;
· gegenüber ihnen selbst, indem sie ihren Verpflichtungen nachkommen und, die bei der Abnahme hervorgehobenen notwendigen Verbesserungsmassnahmen durchgeführt werden.  

Indem sich die Produzenten der QMK anschließen, müssen sie sich bewusst sein, dass sie ihren Beitrag zur Schaffung eines transparenten Produktionssystems erbringen.

1.2. Politik der Qualität und Struktur der Innerberuflichen   Arbeitsgruppe

Der Milchsektor möchte, durch dieses Heranführen der Qualität über ein Qualitätssicherheitsystem, zur integralen Überwachung der Nahrungsmittelkette beitragen. 

Ziel ist, die Qualität der quasi gesamten belgischen Milchproduktion durch das QMK Zertifikat zu garantieren. Gleichzeitig ist die gesamte Kette, vom Produzenten bis zum Verbraucher in einem nachhaltigen System vereinigt, um das Image der Qualität und der Nahrungsmittelsicherheit in der Milchproduktion, in den Augen der Benutzer, zu stärken.

Zu Beginn stand die Zertifizierung der Milchviehbetriebe und schon bald folgte die Zertifizierung des Einsammelns, des Transports und der Anlieferung der Milch in der Molkerei.

In den Molkereien verläuft die Verarbeitung der Milch auf Basis der SAC-Milchprodukte. 

1.2.1. Die Innerberufliche IKM/QFL/QMK Arbeitsgruppe

Die QMK wurde in Konzertierung mit den verschiedenen Akteuren des Milchsektors erstellt. Dafür wurde die nationale Innerberufliche IKM/QFL/QMK ins Leben gerufen. Auf diese Weise, ist  jeder Teil durch seine Berater in der Innerberuflichen Arbeitsgruppe vertreten. 

Die Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen:

· 8 Vertreter der landwirtschaftlichen Organisationen, davon 2 für das Algemeen Boerensyndicaat (ABS), 2 für den Bauernbund (BB) und 4 für die Fédération Wallonne d'Agriculture (FWA), die, gemeinsam 97 % der belgischen Milchproduzenten vertreten,

· 8 Vertreter der Milchindustrie über den Umweg der Vereinigung der Belgischen Milchindustrie (CBL),

· 2 Vertreter der Innerberuflichen Organe (einen für das MCC-Vlaanderen und einen für das Milchkomitee).

· 2 Sekretäre ( einer für IKM-Vlaanderen und eine für das Milchkomite –  QMK Dienst )

Dieses nationale Konzertierungsorgan definiert die Leitlinien der QMK und fällt alle Entscheidungen bezüglich des Inhalts des Lastenhefts.  Die Organisation der Berufungskommission und der technischen Arbeitsgruppen, der Kontakt mit der Verarbeitung, dem Vertrieb und den Verbrauchern, die nationale Zertifizierung, der Inhalt der externen Kommunikation und die Benutzung des Logos unterliegen ebenfalls der Innerberuflichen Arbeitsgruppe.   

1.2.2. Die technischen Arbeitsgruppen

Die technischen Arbeitsgruppen können sich zusammensetzen, um über ein spezifisches Thema zu diskutieren. Diese Gruppen machen Vorschläge und legen die Schlussfolgerungen der Innerberuflichen Arbeitsgruppe vor. Anhand der Entscheidungen verfasst Letztere die neuen Arbeitsanweisungen, die dann den betreffenden Personen zugesandt werden. 

1.2.3. Die Exekutiven – die Zertifizierungsstellen  

IKM-Vlaanderen vzw wurde am 16. Dezember 1999 als Exekutivorgan für Flandern, des nationalen  IKM-QFL-QMK Projekts, gegründet. Die Gründungsmitglieder sind der Algemeen Boerensyndicaat (ABS), der Boernbond, die Vereinigung der belgischen Milchindustrie (CBL) und der "Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing" (VLAM).

Das Milchkomitee von Battice besteht seit 1964. Wesentliche Aufgabe des Milchkomitees ist die Durchführung der Kontrollen zur Bestimmung der Milchqualität. Es wird zu gleichen Teilen von den Produzenten und den Molkereien verwaltet. Der QMK Dienst wurde als Exekutivorgan der Wallonie für das nationale IKM/QFL/QMK Projekt beim Milchkomitee gegründet.  

Der Aufgabenbereich der Exekutiven erstreckt sich über die personalisierte Organisation des Sekretariats, das Zertifizierungsverfahren, die Informatikeinrichtung mit der Möglichkeit automatischer Verbindungen, die Ausbildung der Auditors, Sensibilisierungsaktionen durchführen durch unter anderem Pressekon- ferenzen, Pressekommuniques und Informationsveranstaltungen für die Mitglieder. 

Alle Aufgaben bezüglich der Zertifizierung sind in den Qualitätsrichtlinien beschrieben, die Prozeduren und technischen Anweisungen wurden im Rahmen der Akkreditierung durch Belac überprüft. Die  Akkreditierung der Zertifizierungsstellen garantiert den Landwirten die Integrität und die Kompetenz der Auditoren, den korrekten Ablauf der Audits und die administrative Vorgehensweise zum Erhalt des QMK Zertifikats. 

Die Dossiers für die Innerberufliche Arbeitsgruppe oder die technischen Gruppen werden in Zusammenarbeit der beiden Sekretäre, die auch die Verantwortlichen für die beiden Zertifizierungsstellen sind, vorbereitet. Es handelt sich unter anderem um Änderungen des Lastenhefts und der Arbeitsanweisungen, ...

1.3. Ziele
Die QMK ist ein gemeinsamer, professioneller und freiwilliger Schritt. Sie bringt das Engagement der Milchproduzenten gegenüber der Gesellschaft in einem Lastenheft der guten Praktiken zum Ausdruck. Sie verfolgt das Ziel, das Know - how der Mitglieder zur Geltung zu bringen und ermöglicht jedem, sich in einer, für den Fortbestand der Landwirtschaft, unentbehrlichen Dynamik des Fortschritts einzutragen.

Ziel des Lastenhefts ist, zur Überwachung der Produktionsumstände beizutragen. Der moderne und aufgeklärte Verbraucher möchte wissen, wie sein Produkt hergestellt wird. Themen wie Umwelt, Tierschutz, Biotechnologie usw. haben sich im Milchsektor hineingeschlichen und sind dort unwiderruflich verankert.

Sichere Produktionsumstände, die Sorge um das Wohlbefinden der Tiere, die Reinheit und die Sicherheit der Endprodukte, die Überwachung der im Betrieb eingeführten Stoffe, das sind die Ziele des Lastenhefts.

Nachstehend finden Sie einen Überblick über die Anforderungen.

Das Lastenheft beschreibt mehr als hundertdreißig Kontrollpunkte, wovon einige Gesetzpunkte sind, die für die Eigenkontrolle bindend sind, und andere, die den Anforderungen des Handels nachkommen.  

- Das Modul Tiergesundheit verfolgt das Ziel, die Gesundheit der Kühe durch verbreitete Vorsorgemaßnahmen und gezielte Schutzmaßnahmen zu erhalten. 

Eine zusätzliche allgemeine Überprüfung des Gesundheitszustands der Kühe, die Einführung eines Behandlungsregisters, die Existenz eines Qualitätssicherheitsystem für den Betriebstierarzt und das Vorhandensein einer Kennzeichnungsmethode, der mit tierärztlichen Medikamenten behandelten Tiere, stellen einen wesentlichen Teil dieses Moduls dar. Dabei verfolgt man das Ziel, den Gebrauch tierärztlicher Medikamente zu verringern, um so die Sicherheit der angelieferten Milch besser garantieren zu können.   

- In dem zweiten Modul Tierwohlbefinden sind die anvisierten Punkte die Beherbergung, die Fütterung und eine angepasste Pflege der Milchkühe. 

Für die Stallhaltung wurden zahlreiche Normen bezüglich der Anbindeställe, der Abmessungen der Liege- und Futterflächen, der Sicherheit, der Beleuchtung und der Belüftung in den Ställen eingeführt. Die Trinkwasserversorgung und die Wasserqualität werden ebenfalls definiert, und man findet dort Bedingungen für den Weidegang und das Grasangebot.      

Die Lieferanten von Kraftfutter, von feuchten Nebenprodukten und von getrockneten einfachen Futtermitteln müssen im Besitz einer GMP (Good Manufacturing Practices) Zulassung sein, der Futteraustausch zwischen Landwirten muss eingetragen werden. Eine getrennte Aufbewahrung kann Risiken vermeiden.  

- Das Modul Melken spricht die Hygiene beim Melken, durch eine gut funktionierende Melkanlage und ein, durch den Landwirten, erstelltes hygienisches Umfeld an. 

Der Milchtank erfordert eine besondere Aufmerksamkeit damit eine gute Lagerung der Milch gewährleistet wird. Er muss groß genug sein, die Milch schnell und angemessen kühlen, ausgestattet sein mit einem korrekt funktionierenden Rührwerk  und einer Temperaturanzeige, welche leicht abzulesen ist. Neue Kühltanks müssen darüber hinaus mit einem Überwachungssystem ausgerüstet sein und neue Melkanlagen mit einer Spülsicherung. Der Tank muss in einem sauberen, gut belüfteten und gut belichteten, ausreichend großen und leicht erreichbaren Raum untergebracht werden.

Das korrekte Funktionieren der Melkanlagen muss jedes Jahr und das der Kühltanks alle zwei Jahre durch einen anerkannten Techniker, nach den ISO Normen 6690 "Milking machine installations – Mechanical tests" (1996), überprüft werden 

- Eine gründliche Reinigung  der Kuhställe, der Melkanlage, des Kühltanks, des Melk- und Tankraums spielen im Modul Reinigung eine zentrale Rolle. Die benutzten Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sowie die Reinigungstemperatur und die Qualität, des für die Reinigung der Melkanlage und des Kühltanks benutzten Wassers, welches Trinkwasserqualität haben muss, werden ausserdem überprüft.   

Sicherheitsmaßnahmen bei der Lagerung der Reinigungsprodukte und ein ordentliches Betriebsumfeld sind Garant für optimale Bedingungen, unter denen eine gesunde, sichere und verantwortungsvolle Milchproduktion stattfinden kann.    

- Das nächste Modul betrifft die Umwelt. Der Verbraucher ist  mehr und mehr besorgt wegen der Einflüsse der Nahrungsmittelproduktion auf die Umwelt. Die Gesellschaft misst den Landwirten eine grosse Verantwortung bei der Pflege und den Erhalt der Umwelt bei.  

- Das letzte Modul befasst sich mit der amtlichen Mitteilungspflicht.  Jeder, in der Nahrungsmittelkette tätige Betrieb, muss der amtlichen Mitteilungspflicht nachkommen.  Bei der Produktion von Rohstoffen tierischen Ursprungs bedeutet dies konkret, dass die Produzenten, bei Verdacht einer auftretenden ansteckenden Krankheit für die eine Meldepflicht besteht, oder beim Auffinden von gefährlichen Produkten oder Futtermitteln, dies der FASNK mitteilen.  Die amtliche Mitteilung verfolgt das Ziel, möglichst schnell einzugreifen und so die Verbreitung einer Verunreinigung in der Nahrungskette zu unterbinden.

1.4. Verbreitung 

Das QMK Lastenheft ist ein öffentliches Dokument, welches über die Internetseiten - www.qfl.be in Französisch, www.ikm.be in Niederländisch, www.qmk.be in Deutsch - abgerufen und heruntergeladen  werden kann.  Das Lastenheft steht ebenfalls zur Verfügung auf Anfrage bei: 

IKM-Vlaanderen

Ann Steenhuyse

av. Roi Albert II 35 – bte. 52

1030 Brussel

Tel : 02/552.81.15

fax: 02/552.80.15

Milchkomite – Dienst QMK 

Annette Königs

route de Herve 104

4651 Battice

Tel : 087/69.26.08

fax: 087/69.26.40

1.5. Gewartete Benutzung

1.5.1. Eigenkontrolle

Bevor der Landwirt seinen Antrag auf eine QMK Zertifizierung einreicht, kann er seinen Betrieb anhand des Lastenhefts selbst bewerten.

Für jeden Punkt oder Gruppe von Punkten erklärt das Lastenheft:

· Warum : das sind die Gründe ebenso gut für die Verbraucher wie für die Mitglieder,

-    Wie dieses Ziel erreichen: das sind die praktischen Möglichkeiten, die ergriffen werden, um die Anforderungen zu erfüllen, sowie die zu bewertenden Punkte, die Bewertungsmethode (Arbeitsanweisungen) und die Einstufung.

Der Landwirt kann sich auch in seiner Vorgehensweise von einer Person seiner Molkerei oder des Innerberuflichen Organs beraten lassen. Diese Personen wurden für diese Aufgaben geschult. 

Auch werden die Landwirte regelmäßig über die QMK Aktualitäten und die Punkte des Lastenhefts informiert. Dazu erscheint ein QMK Informationsschreiben.

Es muss ebenfalls deutlich darauf hingewiesen werden, dass alle Punkte zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden müssen. Die Qualitätssicherung  ist ein nachhaltiges System, bei dem der Landwirt sich einer kritischen Bewertung unterzieht und wenn nötig, die Aktivitäten in seinem Betrieb, seine professionellen persönlichen und die seiner Mitarbeiter, korrigiert. Die Eigenkontrolle muss weitergehen als die Überprüfung über die Einhaltung der Bedingungen des Lastenhefts gerade vor einer angekündigten Inspektion.  

1.5.2. Anfrage

Wenn der Landwirt meint er sei bereit, kann er einen Antrag für eine Abnahme beim Zertifizierungsorgan einreichen (IKM-Vlaanderen für Flandern und das Milchkomitee – QMK Dienst für die Wallonie) anhand eines Antragformulars, welches er über die Internetseite www.qmk.be oder beim Zertifizierungsorgan erhalten kann. Diese korrekt ausgefüllten und unterschriebenen Formulare kann er per Post oder per Fax an das Zertifizierungsorgan zurücksenden.  

IKM-Vlaanderen

Ann Steenhuyse

av. Roi Albert II 35 – bte. 52

1030 Brussel

Tel : 02/552.81.15

Fax : 02/552.80.15

Comité du Lait – service QFL

Annette Königs

route de Herve 104

4651 Battice

Tel : 087/69.26.08

Fax : 087/69.26.40
Der Landwirt erhält dann eine Bestätigung und eine Rechnung. Nach Begleichung der Rechnung werden das externe Kontrollorgan und die Molkerei per Mail benachrichtigt. Ab dem Moment kann das Kontrollorgan einen Termin zwecks Abnahme telefonisch festlegen. Die Abnahme erfolgt spätestens drei Monate nach der Anfrage.   

1.5.3. Abnahme
Die Abnahmen werden im Milchviehbetrieb durch ein akkreditiertes Kontrollorgan durchgeführt und stützen sich auf folgende Elemente: 

· eine Reihe von administrativen Angaben (Anmerkung A im Lastenheft).

· eine visuelle Abnahme einer Reihe von QMK Kriterien (Anmerkung V im Lastenheft).

Im Lastenheft gibt es zwei Kategorien von Punkten:

· A Punkte : Punkte, die sehr wichtig für die Sicherheit, die Hygiene, die Rückverfolgbarkeit der Produktion, ... sind, und die sofort in Ordnung sein müssen. Die Punkte A1 sind Punkte, für die eine « Bekanntgabepflicht » (siehe Pkt. 1.7.) besteht, wenn sie denn nicht in Ordnung sind, für die Punkte A2 die nicht in Ordnung sind, besteht diese Bekanntgabepflicht nicht.

· B Punkte: wichtige Punkte in der Gesamtheit, von denen 90 % bei der Abnahme immer in Ordnung sein müssen, die restlichen 10 % müssen für die nächste Abnahme in Ordnung gebracht werden.  Die 10% stellen einen Richtwert dar. Da 10 % aller B Punkte keine runde Zahl ergeben, wird ein Maximum von 7 nicht korrekten B Punkten akzeptiert egal ob die Abnahme stattgefunden hat, als die Tiere auf der Weide oder im Stall waren und unabhängig davon, ob es sich um einen Anbindestall oder um einen Laufstall handelt.   

Ein Abnahmebericht wird erstellt:

· C : konform (+)

· CE : konform mit Bestätigung 

· NC : nicht konform 

· NCG: wenn der Punkt den Ansprüchen nicht vollends entspricht. Diese Bewertung kann nur den fettgedruckten Punkten des Lastenhefts erteilt werden die dann nach 18 Monaten neu überprüft werden müssen.

· D : Diskussionspunkt 

· CC : konform mit Kommentar (+*)

· NCT : nicht überprüfbar 

· PA : keine Anwendung 

Wird ein Punkt mit dem Kode "CC" bewertet bedeutet dies für den Auditor, dass, das durch diesen Punkt  ins Auge gefasste Ziel erreicht wurde, die beschriebenen Anforderungen, die zu diesem Ziel führen jedoch nicht erfüllt wurden. Anders gesagt, der Auditor ist der Meinung, dass eine andere,  als die im Lastenheft beschriebene Methode angewandt wurde, um das Ziel zu erreichen.   

Wird ein Punkt mit dem Kode "D" bewertet, bedeutet dies, dass der Abnehmer keine Entscheidung treffen wollte oder konnte, da es sich um eine außergewöhnliche Situation handelt oder weil ein Zweifel besteht über die Einsetzung dieses Kontrollpunktes.  Ein Bericht wird zu diesem Punkt abgegeben, und die für die Zertifikation verantwortliche Person fällt dann eine Entscheidung.

Wird ein Punkt mit dem Kode "CE" bewertet, bedeutet dies, dass die betreffenden Dokumente nachgereicht werden müssen. In dem Fall wird ein Formular vom Auditor ausgefüllt, auf dem die betreffenden Punkte, der Inhalt der Dokumente und die Frist (mit dem Landwirt abgesprochen) aufgeführt werden.  Der Landwirt verschickt oder faxt die fehlenden Dokumente an das Zertifizierungsorgan. Werden die fehlenden Dokumente nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten nachgereicht,  ist die anfängliche Abnahme nicht mehr gültig und eine neue Abnahme muss durchgeführt werden.

1.5.4. QMK Zertifizierung

Im Prinzip ist ein Zertifikat 3 Jahre gültig. Werden ein oder mehrere fettgedruckte Punkte des Lastenhefts NCG bewertet, wird eine Zertifizierung für 18 Monate gewährt. Nach 18 Monaten wird dann ein zwischenzeitliches Audit durchgeführt.  

Bei diesem Audit werden:

· Alle fettgedruckten Punkte des Lastenhefts überprüft ,

· Die Zeitabstände der vorliegenden Kontrollberichte der Anlagen und der Wasseranalysen  überprüft, um den Landwirten an die zu erfüllenden Bedingungen zu erinnern. Eine Nichteinhaltung der Zeitabstände  bei den Kontrollberichten und den Analysen hat zu dem Zeitpunkt keinen Einfluss.

Das Datum der Zertifizierung ist das Datum, an dem das Dossier definitiv bearbeitet wurde.

Jedes Zertifikat hat seine Zertifizierungsnummer. Es enthält ebenfalls den Namen des Landwirts, die Nummer der Produktionseinheit und das Fälligkeitsdatum. Die für die Zertifizierung beauftragte Person beglaubigt das Zertifikat durch ihre Unterschrift.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- sind alle Punkte in Ordnung oder liegt die Anzahl der B Punkte, die nicht in Ordnung sind, nicht über 7, so erhält der Landwirt sein QMK Zertifikat für 3 Jahre. Dies wird ihm durch die Zustellung eines Briefes und eines Zertifikats mit einer Gültigkeit von 3 Jahren bestätigt.
Der Landwirt hat drei Jahr Zeit um die B Punkte in Ordnung zu bringen. Bei der nächsten Abnahme nach drei Jahren werden diese Punkte zuerst überprüft.

- sind ein oder mehrere A Punkte oder mehr als 7 B Punkte nicht in Ordnung, wird dem Landwirt die Zertifizierung verweigert. Das Zertifikat wird ab dem Datum, an dem das Dossier abgeschlossen wird, entzogen.

Diese Entscheidung wird dem Landwirt per Brief bestätigt. Letzterer hat dann die Möglichkeit, eine neue Abnahme zu beantragen, die zu einer erneuten Zertifizierung führen kann, wenn der (die) A Punkt(e) oder die B Punkte in Ordnung gebracht wurden. 

- Werden ein oder mehrere fettgedruckte Punkte des Lastenhefts NCG bewertet, wird ein Zertifikat für eine Dauer von 18 Monaten gewährt. Dies wird dem Landwirt per Brief mitgeteilt und er erhält  ein Zertifikat mit einer Gültigkeit von 18 Monaten. .

Nach 18 Monaten wird dann ein neues Audit durchgeführt.

- Stellt sich bei diesem Audit heraus, dass die Punkte, die bei dem vorherigen Audit NCG bewertet wurden, verbessert worden sind und als korrekt (+) bewertet werden können, wird das Zertifikat um 18 Monate verlängert.

- Stellt sich bei diesem Audit heraus, dass die Punkte, die bei dem vorherigen Audit NCG bewertet   wurden nicht verbessert worden sind und erneut NCG bewertet werden, wird das Zertifikat nicht verlängert  

- Stellt sich bei diesem Audit heraus, dass fettgedruckte Punkte, die bei dem vorherigen Audit korrekt (+)  bewertet wurden  jetzt NCG bewertet werden, wird das Zertifikat um 18 Monate verlängert.  

Wird im Laufe dieser drei Jahre der Betrieb von einem Landwirt übernommen, der bisher nichts mit diesem Milchviehbetrieb zu tun hatte, muss eine neue Abnahme innerhalb 6 Monaten nach Betriebsübernahme durchgeführt werden. Dies betrifft nicht die Verwandten ersten und zweiten Grads und die Ehepartner.   

Bei der Übernahme eines QMK zertifizierten Betriebs durch Verwandte ersten oder zweiten Grads oder durch einen Ehepartner, muss der neue Landwirt das Zertifizierungsorgan, IKM-Vlaanderen oder das Milchkomitee – QMK Dienst, benachrichtigen, der dann ein neues QMK Zertifikat mit dem Namen des neuen Landwirten und dem bisherigen Fälligkeitsdatum ausstellt.

Die Zertifizierung ist ausgesetzt im Falle einer Liefersperre aus dem einen oder anderen Grund; die Unterbrechung ist von gleicher Dauer wie die Liefersperre.

Der Landwirt unterzeichnet eine Erklärung (siehe Anlage  3.5.), durch die er seine direkte Verantwortung für die Einhaltung der Normen des QMK Lastenhefts in seinem Betrieb anerkennt, und durch die er sich bereiterklärt, seine Verpflichtungen gegenüber den nachfolgende Gliedern der Milchkette nachzukommen. 

1.5.5. Die periodische Zertifizierung 

Eine periodische Abnahme wird alle drei Jahre durchgeführt.  Die Abnahme kann bis 9 Monate vor dem Verfalldatum stattfinden.   

Das Verfalldatum bleibt das gleiche. Das Zertifikat wird automatisch verlängert, jedoch wird das Datum, an dem die erste Zertifizierung abläuft,  immer beibehalten. Jeder Betrieb bleibt zertifiziert, es sei denn, der Landwirt und seine Molkerei werden durch das Zertifizierungsorgan vom Gegenteil benachrichtigt oder das Fälligkeitsdatum ist abgelaufen.  

Ein Zusatzaudit kann nach 18 Monaten durchgeführt werden, wenn bei dem periodischen Audit ein oder mehrere Punkte NCG bewertet wurden.

Die Landwirte erhalten ein Schreiben von den QMK Exekutiven mindestens zwei Monate vor dem Abnahmedatum mit den A Punkten NCG wenn sich um eine Abnahme nach 18 Monaten handelt, oder mit   den B Punkten, die bei der letzten Abnahme vor 3 Jahren negativ bewertet wurden und die jetzt in Ordnung sein müssen und/oder die +* Punkte.   

Es ist keine zusätzliche Abnahme vorgesehen für den Fall, dass Änderungen im Milchviehbetrieb stattgefunden haben. Die häufigsten, wichtigen Änderungen, die in einem Betrieb durchgeführt werden, betreffen die Infrastruktur (Belüftung, Stallplätze, Umänderung oder Neubau des Stalles, des Melkraums oder des Tankraums, Neueinrichtungen oder Anpassungen der Melkeinrichtung und der Kühlung, usw.).    

Sind bei einer Abnahme Bau- oder Umänderungsarbeiten im Gange, werden die Punkt +* (korrekt mit Kommentar) bewertet und das Zertifikat wird für eine Dauer von 3 Jahren erteilt, denn Änderungen dieser Art zielen immer auf eine Verbesserung der Produktionsumstände hin. So z.B. bringt eine Änderung der Infrastruktur immer eine Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere mit sich. Bei wichtigen Änderungen der Melkanlage muss immer ein Abnahmebericht erstellt werden, der dann ein Gutachten für die Punkte der Melkanlage abgibt, die im QMK Lastenheft aufgeführt sind.      

Auch ist keine zusätzliche Inspektion vorgesehen, wenn eine neue Fassung des Lastenhefts vorliegt. Eine Übereinstimmung mit diesem neuen Lastenheft wird bei der nächsten Inspektion überprüft.  
1.5.6. Ablauf der  Zertifizierung
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EVALUATION

min.     

75l/min

min. 15 %

min. 150 ms

_

DAR



1.13.Cap.par 50 kPa:…...…..l/min

n° d'ordre griffes de traite



Evaluation

0.12.Nombre de vaches:

0.6. N° de fournisseur:

……………………………..

0.9.Mesure conc.: nouvelle installation / rénovation / ent. périodique / QFL / mesures particulières…………………………………………. ………………

0.7.Marque:

0.8.Agent: 0.11.Germes:

0.10.Cellules(tank):

0.5.N° tél.:

               RAPPORT DE MESURE ET DE CONTROLE POUR MACHINE A TRAIRE         T 12000

Autocollant d'identification de 

l'exploitation ou

kPa



kPa

Ind. de vide de contrôle

Sans unité de traite en fonctionnement



N° agréation du technicien 

machine à traire : 

…………………………………….

kPa

kPa max. 1 kPa

kPa

kPa



max. 2 kPa

Conduite à vide entre pompe et  A1……..…...m  ø…………..….mm ø recom. min.…….……….....mm

Chute de pression dans la conduite à vide entre Vr et Vm (4.1 - 4.0)

Chute de pression dans la conduite à vide entre Vp et Vm (4.2 - 4.0)



max. 3 kPa

kPa

Vide mesuré au pt de mesure Vp et au VdF-2kPa en Vm

max. 1 kPa

max. 1 kPa



Vide mesuré au pt de mesure Vm et au VdF-2kPa en Vm

Vide mesuré au pt de mesure Vr et au VdF-2kPa en Vm

Chute pression..…m conduite à vide pulsateurs… ø mm

Chute de vide

Toutes unités de traite en fonctionnement



vide en kPa



limping a + b (%)



_

c + d (%)

Ind. de vide

installation

Normes

± 5 %

Système de pulsation:     PS   /   EPS   /   CDS   /   ECDS               A   /   S

1.8.Diam. int. du lactoduc (mm):   

1.12.Pompe type: ..………...…rpm: ……...…….

1.2.Lact. simple/2x simple/anneau(S /  2xS  /  A)

1.4.Griffes avec/sans ferm. autom.         (A  /  S)

1.1.Seaux trayeur/lactoduc                    (S  /  L)

1.5.Stimul/décrochage aut/Arrêt de traite(S/D/A)

0.1.N° d'exploitation:

0.2.Producteur:

0.3.Adresse:

0.4.Code postal, localité:                  /

1.11.Méthode de traite: P………. A ………...                   

1.7.Hauteur maximale (cm)

1.9.No. vannes lait (étable entrav.):        

1.10.Système de traite, type:                         



1.3.Compteurs/récip. de contrôle          (C  /  R)

1.6.Système anti-retour                        (O  /  N)

± 3

Points de mesure Vm et A1

VdF: Vide de fonctionnement

vide

norme

max. 5 %

diff. VdF: 

max.± 2 kPa



2

ième

 mesure 1

ère

 mesure

RT-'96

_ min. 30 %

différence max. 5 %

_ _





( Anhand des Lastenhefts (welches bei der Molkerei erhältlich ist) kann der Landwirt überprüfen ob sein           Landwirt überprüfen, ob sein Betrieb für eine Abnahme bereit ist.  

[image: image3.emf]Norme 5.0 augmentée de……....l/min; augment. appareils de décrochage aut., portes sous vide, etc.

Vide de mesure: VdF - 2 kPa mesuré au pt Vm/Vr

5.0. Capacité de réserve A1 Vm A1 min.

5.1. Capacité de réserve A2 Vr A2

5.2. Fuites régulateur(s) de vide - - max.

5.3. Capacité de réserve manuelle Vr A2

5.4. Entrée d'air des griffes - -  

5.5. Capacité sans griffes Vr A2

5.6. Consommation syst. de pulsation - -

5.7. Capacité sans syst. de pulsation Vr A2

5.8. Autre cons. d'air (compteur à lait, ……) - -

5.9. Capacité de l'installation Vr A2

5.10. Fuites lactoduc……………………... m - - max.

5.11. Capacité sans lactoduc Vr A2

5.12. Fuites tubes à vide…………. ……… m - -

5.13. Capacité, démontée après Té de mesure Vr A2

5.14. Fuites, tubes à la pompe …………… m - - max.

5.15. Débit de la pompe à vide Vp

pompe

cap min.:……..l/min par 50 kPa: ……..….l/min

6.1. Pression d'échappement Pe (en kPa) si inf. de 10% de la capacité de la pompe

7.1.Lavage(MAN/CIRC(semi-auto)/LA/LR/HT) 7.6.Fonc. réutil. de l'eau de rinç. 7.11.Arrêt de traite/stimulation

7.2.Quantité d'eau ……/……/..….litres 7.7.Pièces caoutchouc 7.12.Décrochage automatique

7.3.Temp. d'eau au début:……….. ………°C 7.8.Drainage lactoduc 7.13.Compteurs à lait

7.4.Temp. d'eau à la fin > 40°C 7.9.Unité terminale 7.14. Cde. récip. de contrôle

7.5.Dosage min. du détergent...………ml 7.10.Indicateur de débit du lait 7.15.Commande portes sous vide

N°rubr.

Exécuté à la demande de:                                                   par:                     

Signature:                                                                                                                       

date:     

REMARQUES PARTICULIERES ET CONSEILS

…... / …... …... / …... en l/min EVALUATION



               RAPPORT DE MESURE ET DE CONTROLE POUR MACHINE A TRAIRE         

7.0. Contrôle général de l'installation (B = bon    D = défectueux    R = réparé)

points mes.

Cachet QFL



Norme 5 .0 nettoye/traire à………....kPa



Canalisation à air pulsateurs

Pulsateur

Gobelets +

manchons

Griffe

Pompe à vide

Canalisation à air principale

Intercepteur

Regulateur

de vide

A1

Vm

Pompe

à lait

Chambre 

de

 réception

Piège

sanitaire

A2

Vp

Lactoduc

Pe

Vr
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°C

°C

3.1. Niveau d'huile 3.12. Filtre/déshydrateur du liquide de refr.

3.2. Propreté du condenseur 3.13. Pressostat H.P kPa/bar

3.3. Conduite de refroidissement 3.14. Pressostat B.P kPa/bar

3.4. Ventilateurs  — fixation 3.15. Commande du ventilateur

3.5.                     — protection 3.16. Température du lait °C

3.6.                     — sens de rotation 3.17. Pres.asp./T° évap. °C

3.7. Vibrations du compresseur 3.18. Pres.ref. / T° cond. °C

3.8. Fuite de liquide réfrigérant 3.19. T° au bulbe

3.9. Vanne magnétique 3.20. Surchauffe

3.10. Vanne de détente  3.21. Ss-refroidissemt

3.11. Voyant de liquide 3.22. Température ambiante

4.1. Fusibles / disjoncteurs principaux

4.7. Mélange périodique           15 / 30 min

4.2. Contacteurs magnétiques 4.8. Démarrage manuel agitation

4.3.Sécu.ther.comp. 4.9. Lampes témoin

4.4.Sécu.therm.vent. 4.10. Interrupteurs

4.5.Séc therm mélan 4.11. Circuit électrique général

kPa/bar

4.0. COFFRE ELECTRIQUE

…..……. A à .…...….V

°C

K

K

kPa/bar

°C

2.5.                   — perte huile, graisse, eau

2.7. Thermomètre - oui / non - réglage

2.6. Fermeture du trou d'homme

3.0. INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT

2.12. Temp. conservation du lait - min.:…..°C

2.13. Temp. conservation du lait - max.: ….°C

2.14. Temps entre fin 1° traite-lait à 4°C:....min

2.11. Température du lait de mélange

2.3.                   — axe du mélangeur

2.8. Thermostat

2.4.                   — moteur

2.9. Vanne de sortie du lait

2.1. Event

2.2. Mélangeur — fixation

2.10. Inclinaison du tank

1.8. Refroidisseur ouvert / fermé  1.15. Taux de germes :

(B=bon   D=défectueux   R=réparé)

2.0. REFROIDISSEUR A LAIT

(B=bon   D=défectueux   R=réparé)

1.6. Réfrigérant : 1.13. Mesure concernant l'entretien / la mise en service / QFL / problèmes : ………….…………………………

1.7. Refroidissement direct / indirect

1.14. Date d'installation :………………….  - neuf / occasion - année de construction : ………………………..

1.4. Numéro de série :  1.11. Type de nettoyage : manuel / circulation / refoulement /…………………….……………………………..

1.5. Refroidisseur vide / rempli 1.12. Tension d'alimentation du refroidisseur :  220V - 380V                      monophasé/triphasé

1.9. Type de compresseur 1 :                       Marque :                               Puissance:……….kW  

1.2. Type de refroidisseur :        Type de compresseur 2 :                       Marque :                                Puissance:………kW

1.3. Contenance du refroidisseur :

1.10. Récupérateur de chaleur :        OUI    /    NON

1.1. Marque du refroidisseur:

0.2. Producteur :

Agent :  

…………………………………………………

………………..

0.3. Adresse :

0.4. Code postal/Commune :                   /   

0.5. N° de téléphone :

…..……. A à .…...….V

4.6. Temporisateur de démarrage 4.12. Pièces électroniques

…..……. A à .…...….V

              RAPPORT DE MESURE ET DE CONTROLE POUR REFROIDISSEURS A LAIT                            R 13000

0.6. Autocollant d'identification ou numéro 

de fournisseur

Numéro d'agréation :                                

………………..

0.1. N° d'exploitation :










( Antragsformular ausfüllen  und an das Zertifizierungsorgan senden. 

[image: image5.emf](B=bon   D=défectueux   R=réparé) B D R

pas d'ap.

B D R pas d'ap.

5.9. Pièces en caoutchouc

5.10. Propreté du refroidisseur

5.11. Système d'aspersion

5.12. Moteur pompe + câblage

6.1. Lecture de la température 6.3 Sécurilait - oui / non

7.1. Appareil de récupération de chaleur 7.2. Prérefroidisseur

8.1. Cuve d'eau glacée 8.3. Niveau d'eau

8.2. Réglage des capteurs de glace 8.4. Pompe d'aspersion d'eau glaçée

Signature :



Réalisé par (nom du technicien) :                                                                                                                                    date :     



Cachet QFL



6.2. Fixation du capteur



5.6. T° de l'eau: t° fin. °C .…..A  à..…..V

6.0. SECURILAIT

5.7. T° de l'eau: >40°C  min

5.4. Réglage quantité d'eau l  

5.5. T° de l'eau t° départ °C

5.2. Vannes d'eau

5.3. Gobelet + étanchéité

RAPPORT DE MESURE ET DE CONTROLE POUR REFROIDISSEURS A LAIT

(B=bon   D=défectueux   R=réparé)

5.0. NETTOYAGE

5.1. Programme de fonctionnement

5.8. Qtité min. prod. nettoy. g ou ml.

6.4. Interprétation / remarques :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.0. DIVERS

8.0. EAU GLACEE

N°rubrique

REMARQUES PARTICULIERES ET RECOMMANDATIONS





    (die Adressen befinden sich im Lastenheft)
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( Bestätigungsschreiben und Rechnung  an den Landwirten  




( Das Kontrollorgan führt die Abnahme (Audit) durch und erstellt einen                              


     Bericht für das Zertifizierungsorgan



( Nach einer positiven Entscheidung, kann das Zertifikat erteilt werden


1.6. Eintragung und Dokumentation

Die Eintragungen sind ein wesentliches Element in der Qualitätssicherung, da sie belegen, dass das was geschrieben ist, auch wirklich ausgeführt wird. Die gesamte Dokumentation muss auf dem aktuellen Stand,  leicht verfügbar, einfach und übersichtlich klassiert sein.

Alle Register müssen während 5 Jahren aufbewahrt werden.

Alle nötigen Dokumente müssen am Tag des Audits auf dem Betrieb anwesend sein.

1.7. Rückverfolgbarkeit

Die Rückverfolgbarkeit kann nur dann gesichert sein, wenn alle Angaben über Einkäufe  (Tiere, Futter und Wasser, Spül- und Dippmittel, Medikamente) in Registern eingetragen sind. Diese Register müssen 5 Jahre lang im Archiv der Produktionseinheit aufbewahrt und auf Anfrage der zuständigen Behörde innerhalb  8 Stunden zur Verfügung gestellt werden. 

Es ist unerlässlich, dass man, nach dem Auftreten eines Problemfalls (Übertragung, ansteckende Krank- heit,…), so schnell und so leicht wie möglich die äußeren Umständen des Problems erkennt, und  anhand dieser Angaben die anderen Benutzer ausfindig macht. Das ist die einzige Möglichkeit, das Ausmass des Problems korrekt einzuschätzen ohne den ganzen Sektor zu diskreditieren.   Die Rückverfolgbarkeit ist nur möglich, wenn jeder Milchviehbetrieb über die notwendigen Angaben  Register führt.

Zusätzlich müssen alle Gegebenheiten bezüglich der Aufbewahrung der Milch im Betrieb, ausgegangen von den Anlieferungen an die Käufer, der Qualität und die Inhaltsstoffe der Milch, dem folgenden Glied der Kette, als da wäre die milchverarbeitende Industrie, die gleichen Sicherheiten gewähren.       

Übersicht der offiziellen und QMK-spezifischen Register, die 5 Jahre aufbewahren werden müssen. 

REGISTER IN

- Identifizierung und Eintragung SANITEL ;

- Verschreibungen, administrativen Dokumente und Abgabebelege von tierärztlichen Medikamenten. Diese Dokumente müssen in chronologischer Reihenfolge und mit einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet aufbewahrt werden.

- Falls ein Betreuungsvertrag besteht, muss alle vier Monate ein Betreuungsbericht erstellt werden;

· Rechnungen der gekauften Futtermittel : welche Futtermittel, die Menge, das Lieferdatum, der Lieferant und die Kennzeichnung der gelieferten Futtermittel ;

- Angaben über die Inhaltsstoffe der Kraftfuttermittel ;

- Das Register der betriebseigenen Kraftfuttermittel (Rechnungen der Rohstoffe, Analyseberichte der tierischen Proteine und Fette)

- Rechnungen, Etikettierungen, Zertifikate der Stoffe, die für die Futterherstellung benutzt werden (z.B. Rechnungen der Pestizide) und die Resultate der Kompost und Klärschlammanalysen;

- Beleg der Kontrolle der Feldspritzen;

- Falls die Landwirte Futtermittel untereinander austauschen, muss eine Liste je Kalenderjahr erstellt werden, die Angaben über die Lieferanten und die Art der Futtermittel enthält ;

- Rechnungen von Dipp- und Sprühmittel ;

- Rechnungen von Reinigungsprodukten für die Melk- und Kühlanlagen ;

- Rechnungen von Produkten gegen Insekten und Schädlinge ;

- Rechnungen von Produkten für Desinfektionsbecken ;

REGISTER OUT

- Milchgeldabrechnungen der Käufer 

- Milchanalysen (monatlicher Überblick der Qualitätsresultate und der Inhaltsstoffe vom Milchkomitee) ;

- Das offizielle Medikamentenregister;

- Das Behandlungsregister;

- Beim Austausch von Futtermitteln zwischen Landwirten, muss ein Register pro Kalenderjahr mit den Namen der betreffenden Landwirte und der Art der Futtermittel geführt werden.

ANDERE REGISTER

- Resultate der Untersuchungen auf Bruzellose, Leukose und Tuberkulose ;

- Besteht ein Betreuungsvertrag : die Berichte der Kontrollen, die alle vier Monate durch den Betriebstierarzt  durchgeführt werden ;

- Eventuelle Blutanalysen ;

- Eventuelle Dunganalysen  ;

- Analyse des zum Tränken der Tiere und zur Reinigung der Melk- und Kühlanlage benutzten Wasser, nur wenn kein  Leitungswasser benutzt wird;

- Eine Kopie der Formulare im Rahmen der Pflichterklärung

ALLGEMEINDOKUMENTE

- Der Vertrag mit dem Betriebstierarzt und mit dem Stellvertreter;

- Im Falle einer Bestandsbetreuung, der Vertrag mit dem Betriebstierarzt.



2. LASTENHEFT

2.1. Vorbedingungen für die QMK Abnahme 


Für das Image des landwirtschaftlichen Sektors und für seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft sind die zwei folgenden Punkte Vorbedingung für jede QMK Abnahme. Das bedeutet, dass, die QMK Abnahme nicht weitergeführt werden kann, wenn die zwei Grundbedingungen nicht erfüllt werden. In dem Fall wird das QMK Zertifikat sofort entzogen 

	
	
	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.
	Der allgemeine Gesundheitszustand der Tiere (Haut, Euter, Gelenke,…) wird täglich  und sorgfältig untersucht

Der Produzent überwacht seine Herde und überprüft regelmäßig den Allgemeingesundheitszustand. Er befolgt alle notwendigen Maßnahmen, damit die körperliche Unversehrtheit seiner Tiere gewährleistet wird, wie z.B. die Pflege der Klauen, die Sicherheit in den Gebäuden, er lässt keine gefährlichen Gegenstände herumliegen, er unterhält die Wiesen, er gewährt eine ausgeglichene und ausreichende Fütterung, eine konstante Wasserversorgung, usw.         

	A2


	V 

	2.


	Der Betrieb und seine direkte Umgebung sind sauber und gepflegt;  der Abfall wird regelmäßig entsorgt.

	A2
	V

	3.
	Der Viehhalter ist bei der FASNK registriert.
	A1
	A



	4.
	DEUTSCHLAND : NEU AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN


	
	

	5.
	DEUTSCHLAND : NEU AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN


	
	

	6.
	DEUTSCHLAND : NEU AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN


	
	


2.2. Modul A: Tiergesundheit
2.2.1. Zielsetzung

Im Modul Tiergesundheit wird die Gesundheitsfürsorge im Allgemeinen angesprochen, wobei die Gesundheit der Tiere und die Nahrungsmittelsicherheit für den Menschen durch Vorbeuge- und gezielte Schutzmaßnahmen in den Fordergrund gestellt werden. Gesunde Tiere erzeugen eine bessere Qualität und haben eine längere Lebenserwartung. 

Durch Sanitätsvorbeugemaßnahmen kann das Auftreten oder die Verbreitung verschiedener ansteckender Krankheiten vermieden werden. Diese Krankheiten, wie die Bruzellose, die Tuberkulose, die Leukose, BSE, usw. führen zu drakonischen Maßnahmen für den betroffenen Betrieb und die angrenzenden Betriebe. Die Folgen solcher Krankheiten sind oft: Liefersperre, Abschaffung aller Tiere und eine Totaldesinfektion. Die wirtschaftlichen Schäden und die Folgen für den Zuchtbestand sind oft verheerend.  Das Image des Betriebs und auch manchmal des kompletten Sektors ist für lange Zeit geschädigt.

Einige dieser Krankheiten sind Zoonosen wie z.B. die Bruzellose und die Tuberkulose. Das bedeut- et, dass sie ansteckend für den Menschen, für den Landwirt und seiner Familie und auch für den Verbraucher sind. In diesem Fall müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen werden, was wiederum bedeutet, dass man sich einem wirksamen Schutzprogramm gegen die Tierkrankheiten unterziehen muss.  

Die Anwendung von tierärztlichen Medikamenten soll so weit wie möglich eingeschränkt werden. Eine sorgfältige Benutzung und Registrierung (u.a. die strickte Einhaltung der Wartefristen) begrenzt das Risiko, Medikamentenrückstände in der Milch zurückzufinden. Eine korrekte Benutzung der tierärztlichen Medikamente verhindert die Entwicklung von Bakterienresistenzen gegen Antibiotika.       

2.2.2. Anwendung
Die Richtlinien sind anwendbar auf den gesamten Milchviehbestand der Produktionseinheit.

2.2.3. Methode 
2.2.3.1. Gesetzlicher Rahmen zum Schutz gegen Rinderkrankheiten
Warum :

Dieses Verfahren muss das Gesundheitsstatut und die Herkunft der Tiere, durch die Identifi-zierung und die Eintragung eines jeden Tieres des Betriebs, bescheinigen. Die Herkunftsbescheinigung ist die Garantie, dass beim Auftreten von ansteckenden Krankheiten die Maßnahmen zum Schutze gegen Tierkrankheiten korrekt funktionieren, indem eine eventuelle Ausbreitung der Krankheit verhindert und dadurch der Verbraucher geschützt wird.  

Es werden ausschliesslich Kühe, die frei von Krankheiten wie Tuberkulose, Bruzellose und Leukose sind, für die Milchproduktion eingesetzt. Milch von kranken Tieren darf nicht geliefert werden. 

Der Milchbetrieb muss über ein korrektes Gesundheitsstatut verfügen, um Milch an die Milch- industrie liefern zu dürfen. Hat ein Betrieb nicht das erforderliche Statut, darf die Milch nur unter der Voraussetzung durch einen Käufer gesammelt werden,  dass sie, vor der Verarbeitung, einer Wärmebehandlung unter Aufsicht der FASNAK unterzogen wird. Diese Rohmilch darf in keinem Fall für den Direktverbrauch oder für den Handelsaustausch benutzt werden. 

Für die öffentliche Gesundheit werden, durch eine ernsthafte Vorsorge gegen Tierkrankheiten, die Risiken von auf den Menschen übertragbaren Krankheiten reduziert ebenso gut für den Landwirten und seine Familie wie für den Milchkonsumenten. Es ist von größter Wichtigkeit, dass der Landwirt und seine Mitarbeiter die Gefahren erkennen und ihre Betriebspraktiken anpassen. In diesem Zusammenhang ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Tierarzt bezüglich der Seuchenbekämpfung und eine regelmäßige Information über die Schutzmaßnahmen gegen Tierkrankheiten  ratsam

Wie:

	
	Schutz gegen Rinderkrankheiten
	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.
	Die Identifizierung, die Eintragung und das Gesundheitsstatut des Milchviehbestandes stehen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Alle Tiere müssen ab dem Geburtsdatum in dem Identifizierungs- und Eintragungssystem SANITEL eingetragen sein. Die Tiere müssen durch das Erstellen eines Identifizierungsdokuments für jedes Tier, und das Führen eines Herdenregisters registriert sein. Die Identifizierung selbst besteht aus zwei Ohrmarken mit einer offiziellen Nummer, die an beiden Ohren angebracht werden. Der Produzent muss alle Tierbewegungen innerhalb von 48 St. in das ständige Betriebsregister eintragen und die Angaben innerhalb von 7 Tagen an Sanitel weitergeben.  Es darf kein Vieh ohne Identifizierungsdokument und ohne Ohrmarken gehandelt werden.  Für tote Tiere muss der Viehpass mit der Sanitär Vignette und dem Vermerk „tot“ eingeschickt werden. 

Der Milchviehbetrieb erhält ein korrektes Gesundheitsstatut mit dem Vorhandensein aller Kennzeichnungsdokumente mit Sanitätsvignetten. 


	A1
	A

	2.
	Gehen Tiere ein, muss das ständige Register ausgefüllt werden.


	B
	A

	3.
	Alle Tiere müssen zwei Ohrmarken tragen.  

Bei Verlust einer Marke beantragt der Landwirt eine neue Ohrmarke bei der DGZ/ARSIA und bringt diese direkt nach Erhalt an.

Gehen zwei Ohrmarken verloren benachrichtigt der Landwirt das UPC.

Bei Verlust einer Ohrmarke kurz vor dem Transport zum Schlachthof wird die Vignette „Schlachthof“ benutzt.
	A2
	V

	4.
	Die Milch darf ausschließlich von Kühen kommen, die keine sichtbaren Störungen des allgemeinen Gesundheitszustands aufweisen.   Die angelieferte Milch enthält keine Biestmilch.

Der für die Seuchenüberwachung zuständige Tierarzt vergewissert sich über den guten Gesundheitszustand der Herde.  

Der Produzent ist verantwortlich für die Bezeichnung eines anerkannten Betriebstierarztes und muss diesen  jedes Mal, wenn notwendig, herbeirufen.  Der Betriebstierarzt muss zeitig auf die Anfragen der Produzenten reagieren und er ist verantwortlich für die Blutabnahmen  zur Feststellung einer genauen Diagnose. 

Alle Analysewerte von Proben (z.B. Blutanalysen, Dunganalysen, Milchanalysen,...) die an Tieren durchgeführt wurden und die für die öffentliche Gesundheit von Wichtigkeit sind, oder andere Proben entnommen zwecks Diagnose, müssen während fünf Jahren beim Produzenten  aufbewahrt werden.

PUNKT GEÄNDERT AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN


	A1
	A+V

	5.
	Alle zugekauften, lebenden Tiere müssen aus Betrieben kommen, die offiziell frei von Bruzellose, Tuberkulose und Leukose sind.

Nach einem Ankauf benachrichtigt der Betriebsverantwortliche den Betriebstierarzt innerhalb von 48 St. Um die notwendigen Analysen durchführen zu lassen.

Der Betriebsleiter darf erst dann ein zugekauftes Tier seiner Herde zufügen, wenn das Resultat der Untersuchung einen negativen Befund für Bruzellose, Tuberkulose und Leukose bestätigt.  Bei schlechten Resultaten informiert die ARSIA/DGZ das UPC.

Alle Einkäufe und Analyseresultate müssen während 5 Jahren aufbewahrt werden.
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	A1
	A

	6.
	Für Kühe, die gerade zugekauft wurden, muss kein getrennter Stall vorgesehen werden, aber wohl ein getrennter Platz im Stall.   


	A2
	V


2.2.3.2. Tierärztliche Medikamente
Warum:

Dieses Verfahren muss die Nahrungsmittelsicherheit garantieren und das Vertrauen der Ver- braucher stärken.

Eine logische Arbeitsweise, eine wirksame und seriöse Betreuung in Zusammenarbeit mit den Landwirten, mit Tierärzten, die BPV, CCD, IKB-VET oder DQV anerkannt sind oder die nach dem anerkannten Lastenheft der FASNAK arbeiten (soweit dieses zur Verfugung steht), und eine wirksame administrative Vorgehensweise müssen den übertriebenen Einsatz von tierärztlichen Medikamenten gleichwie die Gefahr von Irrtümern bei der Benutzung der Medikamente, verbunden mit der Gefahr von Rückständen in der Milch auf ein Minimum reduzieren.   

Eventuelle Antibiotikarückstände in der Milch und in Milchprodukten können der Grund für Antibiotikaresistenzen sein und allergische Reaktionen beim Verbraucher hervorrufen. 

Die Herstellung von einigen Milchprodukten kann durch Antibiotikarückstände in der Milch beeinträchtigt werden.

Wie:

	
	Tierärztliche Medikamente

	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	7.
	Das Vorhandensein und die Anwendung von tierärztlichen Medikamenten, sowie tierärztliche Eingriffe stehen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.  

Der Landwirt muss den Ankauf, die Aufbewahrung und die Verabreichung von verschreibungspflichtigen Medikamenten belegen. 
	A1
	A

	8.
	In diesem Rahmen muss der Rindviehhalter alle Dokumente, die ihm durch den Tierarzt, oder durch die Apotheke ausgestellt werden (die Rezepte und/oder die Verschreibungsbelege und die Lieferscheine) in chronologischer Reihenfolge, mit einer fortlaufenden Nummer während fünf Jahren aufbewahren. Die Aufbewahrung dieser Belege wird als Medikamenteneingangsregister angesehen. 


	A2
	A

	9.
	Werden Medikamente in Vorrat gehalten, muss ein Betreuungsvertrag mit dem Betriebstierarzt vorliegen. Dieser Tierarzt, der mit der Betreuung beauftragt ist muss: 

- alle Hinweise und notwendigen Ratschläge zur Optimierung und Erhaltung des Gesundheitszustands, der Produktion und des Wohlbefindens der Tiere erteilen

- den Landwirten über die erstellten Diagnosen und die Behandlungen, die er selbst oder der Landwirt durchführt, unterrichten.  

Mindestens sechs Mal pro Jahr im Abstand von zwei Monaten, muss der Tierarzt der mit der Betreuung beauftragt ist, auf Anfrage des Landwirten den Betrieb besuchen und:  

- das Ausgangsregister begutachten, welches 2 Monate vor der Schlachtung vom Landwirten ausgefüllt werden muss;  

- alle vier Monate, auf Basis einer Kontroll-Liste einen Abnahmebericht über den Betrieb erstellen. - alle Tierkategorien überprüfen (klinische, visuelle Überprüfung): werden Anomalien festgestellt, müssen die notwendigen Proben zur Diagnoseerstellung entnommen werden;

- die notwendigen Medikamente für eine maximale Dauer von zwei Monaten verschreiben oder liefern.

Alle Dokumente müssen während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt werden.

DEUTSCHLAND : NEU AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN
	A2
	A+V

	10.
	Der Landwirt darf einen Medikamentenvorrat für die Dauer von 5 Tagen (um eine Behandlung fortzusetzen) oder von zwei Monaten (wenn ein Betreuungsvertrag vorliegt) anlegen. Dieser Vorrat muss in einem von den Tieren und dem persönlichen Wohnraum getrennten Raum aufbewahrt werden. Die Medikamente müssen korrekt (in einen angepassten Schrank mit einer gut schließenden Tür oder wenn nötig in einen Kühlschrank) aufbewahrt werden.

Die Impfstoffe werden kühl gelagert (nicht in Wohnräume).  Abgelaufene tierärztliche Produkte müssen aus dem Vorrat entfernt werden.

DEUTSCHLAND : NEU AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN


	A2
	A+V

	11.
	Die Medikamente müssen in der Originalverpackung, die die Identität des Lieferanten (Apotheker oder Tierarzt),  sowie die Nummer des Rezepts oder der Verschreibungs- und der Lieferdokumente, oder die Losnummer angibt, aufbewahrt werden.


	A2
	A+V

	12.
	Tierärztliche Eingriffe werden durch Tierärzte durchgeführt, die nach einem eigenen Qualitätssystem (BPV, CCD, DQV, …)  arbeiten.  
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	A2
	A

	13.
	Tiere, die mit tierärztlichen Medikamenten (mit Wartezeit) behandelt worden sind, sind während der, von der Behandlung abhängigen,  gesamten Wartezeit deutlich identifiziert und gekennzeichnet (Fussbänder, Klebebänder, elektronische Kennzeichnung, Markierungen am Euter und auf den Flanken) 


	A2
	V

	14.
	Milch von mit tierärztlichen Medikamenten(mit Wartezeit) behandelten Tieren wird nicht an Käufer geliefert. Sie darf auch nicht direkt an den Verbraucher verkauft, oder für die Herstellung von Milchprodukten auf dem Betrieb verwendet werden.

Zugekaufte und kranke Kühe werden zuletzt gemolken und kommen nicht in Kontakt mit gesunden Kühen.

Um Kühe getrennt zu melken, muss angepasstes Material zur Verfügung stehen. Das korrekte Funktionieren dieser Geräte wird bei der jährlichen Kontrolle der Melkanlage überprüft.  

Von jeder Milchlieferung an Käufer wird eine Probe gezogen, die durch das Milchkomitee zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltstoffe auf Hemmstoffrückstände analysiert wird.  

Zudem wird eine Kontrolle auf Hemmstoffrückstände durchgeführt, wenn die Milch beim Käufer ankommt.
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	A2
	A+V

	15.
	Der Landwirt hält die offizielle Wartezeit ein. 

Die Behandlungen werden eingetragen. 

IKM-Vlaanderen und das Milchkomitee – QMK Dienst haben ihr eigenes Behandlungsregister (siehe Pkt. 3.8.). Dieses oder alle ähnlichen Register können benutzt werden.

Alle Dokumente müssen während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt werden.
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	A2
	A

	16.
	Der Landwirt überprüft die Milch bevor sie geliefert wird.

Der Test kann durch den Landwirten, durch die Molkerei oder das Innerberufliche Organ durchgeführt werden.  Das Lieferdatum nach einem günstigen Analysedatum muss im Behandlungsregister eingetragen werden (siehe Pkt. 3.8).

Die Tests in der Produktionseinheit werden auf die Milch von einzelnen Kühen durchgeführt. Damit ein korrektes Resultat erzielt wird, muss die Gebrauchsanweisung genau beachtet werden: Milchmenge, Inkubationstemperatur, Inkubationsdauer.

Alle Dokumente müssen während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt werden.


	A2
	A


2.2.3.3. Hygiene
Warum:

Die allgemeine Hygiene, die Behandlung und der Transport der Tiere, sowie die Pflege der Milchkühe sind sehr wichtig im Hinblick auf einen guten Allgemeingesundheitszustand. Die Vorsorge während der Inkubationszeit der Krankheiten, die angepassten Transportbedingungen und die Pflege der Euter sind Bedingungen für einen guten Gesundheitszustand, wo wenig Tiere behandelt werden müssen und somit die Gefahr von Rückständen in der Milch gebannt ist.

Saubere Euter sind Grundbedingung für ein gesundes Melken. Entzündungserreger dringen im Allgemeinen über die Zitze ins Euter ein. Eine vorsorgliche Behandlung der Zitzen nach dem Melken, in dem Moment wo der Schliessmuskel noch nicht vollständig geschlossen ist, kann Infektionen verhindern.

Zum Schutz der Euter müssen angepasste und sichere Produkte verwendet werden. 

Durch angemessene Maßnahmen beim Tiertransport kann ein Einführen von Krankheitserregern im Betrieb verhindert werden.

Wie:

	
	Hygiene


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	17.
	Das Fußbad für die Klauenpflege der Kühe muss sauber sein und ein angepasstes Desinfektionsmittel muss darin enthalten sein. Ein leeres Fussbad wird als “unbenutzt“ angesehen.
Ein Fußbad ist keine Pflicht. Die Produkte müssen den technischen Anweisungen der Hersteller  getreu benutzt werden.

Die Rechnungen der Desinfektionsmittel müssen während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt werden.


	A2
	V

	18.
	Falls nach dem Melken gedippt oder gesprüht wird, muss dazu ein eingetragenes Produkt verwendet werden. 

Die Rechnungen müssen während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt werden.


	A2
	A+V

	19.
	Dritte, die einen Tierzuchtbetrieb aus beruflichen Gründen betreten, müssen folgende Vorsorgemaßnahmen beachten:

· ein Fußbad beim Betreten und Verlassen des Betriebs benutzen.,

· beim Verlassen des Betriebs sich die Hände waschen, 

· Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe tragen, 

· Gegenstände, die mit den Tieren in Kontakt kommen, müssen gereinigt und desinfiziert werden. 

Für größere, nicht professionelle Besuchergruppen (Tage der offenen Tür, Schulklassen,...) liegt eine desinfizierende Fußmatte bereit.


	B
	V

	20.
	Beim Transport der eigenen Tiere aus kommerziellen Gründen müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: 

· der Landwirt ist im Besitz einer Transportlizenz (nicht anwendbar für Transporte zur Weide oder zu einer Ausstellung ohne Kauf- oder Verkaufsabsichten oder zum Schlachthof aus kommerziellen Gründen oder für den Transport seiner eigenen Tiere mit seinem eigenen Fahrzeug über eine Distanz von maximal 50 Km)

· der Landwirt verfügt über ein zugelassenes Fahrzeug (nicht anwendbar für ein Gewicht <750 kg (Leergewicht + Ladung) und auch nicht für landwirtschaftliche Anhänger (Anhänger mit Geschwindigkeitsbegrenzung gezogen durch einen Traktor)

-
der Landwirt führt ein Transportregister 

· der Landwirt verschickt die Angaben des Transportregisters an Sanitel,

· der Landwirt führt ein Desinfektionsregister unterschrieben von der für die Desinfektion verantwortlichen Person

Beim Transport muss mitgeführt werden:

      -     das Blatt des Transportregisters oder die Saninetangaben  

· das Desinfektionsregister welches die letzten Handlungen enthält

 -     der Rinderpass 
	A2


	A

	21.
	Der Tiertransport durch Drittpersonen zum, und aus dem Milchviehbetrieb, wird durch Transporteure durchgeführt, die unter Berücksichtigung der gesetzlichen, Gesundheitsvorsorge-maßnahmen anerkannt sind.  


	B
	A

	22.
	Beim Transport sind die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere gewährleistet.

Das Platzangebot entspricht den zugelassenen Normen (Rinder bis 325 kg: 0,95 bis 1,30 m²/Tier; von 326 kg bis 550 kg: 1,30 bis 1,60 m²/Tier; >550 kg: > 1,60 m²/Tier). 

Kein, zum  Schlachthof transportiertes Tier darf, einmal auf dem Gelände des Schlachthofs angekommen, diese Gelände verlassen 


	A2


	V

	23.
	Bei Notschlachtungen darf das Fleisch, der im Betrieb abgestochenen Tiere, für den menschlichen Verzehr freigegeben werden (auf dem belgischen Markt). 

Bedingungen: - das Tier hat durch einem Unfall Schaden und Verletzungen erlitten, die durch einen Tierarzt am lebenden Tier bestätigt wurden.

                        - das Tier war gesund, nicht krank und der Tierkörper war frei von Antibiotikarückstände.

                        - aus Gründen des Tierwohlbefindens darf das Tier nicht lebend zum Schlachthof transportiert werden.

Das Tier wird durch Ausbluten nach einer Betäubung getötet.

Zusammen mit dem Transportdokument, ausgefüllt durch den Tierarzt, dem Identifizierungsdokument, der Erklärung des Tierarztes und der Erklärung des Landwirten wird das Tier unter hygienischen Bedingungen innerhalb von 2 Stunden nach dem Töten zum Schlachthof transportier (ausser bei Kühltransporten bei einer Temperatur zwischen 0°C und 4°C oder einer Aussentemperatur von <4°C).


	A1
	V

	24.
	Im Betrieb gibt es Stellen zum Verladen der Tiere die leicht zu reinigen sind.


	A2
	V

	25.
	Es gibt eine bestimmte Stelle an der Tierkadaver abgelegt werden können.  Befindet diese Stelle sich in der Nähe der Strasse müssen die Kadaver abgedeckt werden.


	A2
	V


2.3. Modul  B: Tierwohlbefinden 

2.3.1. Zielsetzung 

Die, für das Wohlbefinden der Tiere allgemein geltenden Regeln, erkennen den Tieren einige Grundrechte zu, die sich aus einem guten Herdenmanagement ergeben und die, die guten Beziehungen zwischen dem Züchter und seinen Tieren widerspiegeln:
- Gesunde Fütterung und ausreichende Wasserversorgung.

- Angepasste und verantwortungsbewusste Pflege.

- Komfortable Beherbergung. 

Für den Züchter ist das Streben nach Wohlbefinden der Tiere ein wesentliches Element in einer professionellen Einstellung zur Herdenführung und ermöglicht gute technische und wirtschaftliche Resultate.

Der Verbraucher stellt hohe Erwartungen an das Tierwohlbefinden. 

Die Fütterung der Tiere ist ein wichtiges Glied in der Kette der Tierproduktion. Die Futtermittel beeinflussen direkt die Qualität und die Sicherheit der Produkte tierischer Herkunft.

Eine professionelle Einstellung zur Fütterung und zur Wasserversorgung der Tiere ist wichtig in der beruflichen Tätigkeit des Landwirts und macht sich bemerkbar im körperlichen Zustand, sowie bei der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Tiere. Das Know-how einer qualitätsorientierten Fütterung hat für den Landwirten wichtige wirtschaftliche Auswirkungen.  
2.3.2. Anwendung 

Diese Richtlinien finden Anwendung bei der Beherbergung, der Pflege und der Fütterung des Milchviehbestandes.

2.3.3. Methode 

2.3.3.1. Beherbergung 

Warum :

Der gute Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der Tiere steht in direktem Zusammenhang mit ihrer Unterbringung. Das Platzangebot, die Sauberkeit der Liegen, die gute Belüftung der Gebäude fördern ein hygienisches Umfeld für die Tiere und somit auch für die Milchproduktion. 

Den Kühen muss ausreichend Bewegungsfreiheit gewährt werden, um ohne Probleme aufstehen, sich hinlegen und sich bewegen zu können. 

Durch die Belüftung muss die Luft ständig erneuert werden ohne Durchzug zu erzeugen. 

Eine zu starke Gaskonzentration (Methane, Kohlensäure, Ammoniak, …) kann schädlich für die Gesundheit der Tiere und die der Menschen sein. Eine zu starke Konzentration an Wasserdunst fördert die Entwicklung von Krankheitserregern und beschädigt die Gebäude. Eine angepasste Lüftung der Ställe ist also wichtig für den Abtransport schädlicher Gase, für eine Begrenzung der Dunstkonzentration und für einen Temperaturanstieg im Innern der Gebäude. 

Um Kämpfe, Frustration und Aggression zu vermeiden, ist eine ausreichende Anzahl Stallplätze notwendig, und das Futter muss leicht erreichbar sein.    

Eine gute Wasserversorgung und ein ausreichendes Futterangebot sind wichtig für eine qualitativ hochwertige Produktion. Allen Tieren muss ein direkter Zugang dorthin ermöglicht werden.

Wie :

	
	Beherbergung


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.
	Die Stallgebäude (Mauern, Boden,…) sind so eingerichtet, dass die Tiere sich nicht verletzen können.

Um Verletzungen zu vermeiden, müssen alle Hindernisse und gefährlichen Gegenstände aus dem Stall entfernt werden.


	A2
	V

	2.
	Der Kuhstall muss ausreichend beleuchtet werden können, besonders beim Melken.

Jedes Dokument muss gut lesbar sein.

PUNKT GEÄNDERT AB 01/01/11 ( SIEHE ZUSATZKRITERIEN


	B


	V

	3.
	Im Stall sind ebenso viele Liegeplätze vorgesehen wie Kühe zu beherbergen sind.

Damit die Tiere sich normal verhalten, müssen ausreichend Plätze vorgesehen werden.

Im Anbindestall : ebenso viele Liegeplätze wie Kühe

Im Laufstall mit Liegeboxen : Toleranz von 10 % (Roboter : 15%)


	B
	V

	4.
	Die Abmessung der Boxen und Anbindeplätze sind abgestimmt auf die Rasse oder auf die Besatzdichte für Stroheinstreuställe.

Beispiel: für Holsteiner ist eine Länge zwischen 2,20 m und 2,50 m  und eine Breite von 1,10 m bis 1,20 m empfohlen.

Für weitere Informationen können sich die Landwirte immer an die regionalen Dienste für  Entwicklung  und Erläuterung im landwirtschaftlichen Sektor wenden.

Es gibt ein Problem, wenn ein Großteil der Tiere Verletzungen an den Flanken, an den Füßen, an den Kniekehlen oder den Zitzen aufweist, oder wenn die Tiere nicht genügend Platz zum Hinlegen haben (z.B. eine Kuh kann sich erst dann hinlegen, wenn das Tier daneben aufsteht).


	B
	V

	5.
	Im Anbindestall ist das Bugbrett so bemessen und angelegt, dass die Kühe sich normal hinlegen und aufstehen können.

Es gibt ein Problem, wenn ein Großteil der Tiere Verletzungen an den Flanken, an den Füßen, an den Kniekehlen aufweist, oder wenn die Tiere nicht genügend Platz beim Hinlegen haben (z.B. eine Kuh kann sich erst dann hinlegen, wenn das Tier daneben aufsteht).


	B
	V

	6.
	Im Anbindestall ist die Anbindevorrichtung so ausgelegt, dass die Kühe sich normal hinlegen, liegen, aufstehen und stehen können.  Sie sind so angebracht, dass die Tiere sich nicht verletzen können.


	B
	V

	7.
	Den Kühen ist im Stall jederzeit frisches Wasser leicht zugänglich. Auf der Weide steht den Tieren jederzeit frisches Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung.

In Laufställen müssen die Tränkebecken so angebracht sein, dass zwei Kühe gleichzeitig trinken können ohne sich gegenseitig zu behindern.

Auf der Weide müssen mehrere Tiere gleichzeitig trinken können, sei es an einem Wasserbehälter, an zwei Tränkevorrichtungen auf der Weide oder an einer Tränkevorrichtung auf der Weide mit freiem Zulauf zu einer Tränkevorrichtung im Stall. 


	A2
	V

	8.
	Die Fressplätze sind den Tieren leicht zugänglich.

In Laufställen darf der Boden in der Nähe der Futterfläche nicht rutschig sein, damit die Tiere die Futterfläche und auch das Futter  leicht erreichen können.

Wichtig ist, dass die Standfläche der Tiere nicht höher als der Boden der Fütterfläche ist.


	A2
	V

	9.
	Der Stall für Milchvieh muss ausreichend belüftet sein, damit Gerüche und Wärme abgeleitet werden und sich kein Kondenswasser bilden kann. 

Als Gebrauchsnorm gilt ein spezieller Lufteingang und ein spezieller Luftausgang   Als Lufteingang sind Aussenfenster oder eine (teilweise) offene Wand mit oder ohne Windschutz ratsam.  

Als Luftausgang sind ein offener Dachfirst, Abzugskamine auf dem Dach oder eine zweite Reihe Aussenfenster, die einen Luftabzug ermöglichen, zulässig.


	B
	V

	10.
	Im Milchviehstall werden außer Kühen und Rindern keine anderen Tiere beherbergt.  Die Belüftung der Ställe, in denen andere Tiere untergebracht sind, darf nicht vom Milchviehstall oder vom Melkstand kommen.

Die ständige Anwesenheit anderer Tiere im Stall bezieht sich nur auf Schweine und Geflügel und dies wegen der Übertragungsgefahr ansteckender Krankheiten. 

Jeder Kontakt (auch über die Lüftung) zwischen verschiedenen Tierarten muss vermieden werden.

Es ist nicht zulässig, dass Schweine oder Geflügel während der Weideperiode im Stall beherbergt werden.


	B
	V


2.3.3.2. Pflege 
Warum :

Die Pflege der Tiere ist von größter Wichtigkeit für einen guten Allgemeinzustand.

Es geht darum, Verletzungen, die Schmerzen und Stress verursachen und Zeichen einer schlechten Tierhaltung sind, bei den Tieren zu vermeiden.

Gesunde Kühe haben ein glänzendes Fell, keinen Husten, keinen Auswurf aus dem Maul, keinen Durchfall.

Gesunde Euter und Zitzen haben keine Verletzungen und Kratzer.

Für die Enthornung werden empfohlene Methoden angewandt, um Stress bei den Tieren zu vermeiden.   

Es ist wichtig, dass keine wachstumsfördernden Produkte eingesetzt werden. Die Benutzung solcher Produkte ist ein schwerwiegendes Vergehen. 

Wie :

	
	Pflege


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	11.
	Übermäβige Behaarung am Euter wird entfernt.

Sind die Euter verschmutzt, müssen sie geschoren werden.


	B
	V

	12.
	Die Klauen werden gut gepflegt.

Minimum 90 % der Tiere dürfen wegen Klauenprobleme und/oder nach oben gerichteten Klauenspitzen nicht lahmen.
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	B
	V

	13.
	Der Erzeuger verpflichtet sich, kein BST einzusetzen.


	A1
	V

	14.
	Der Landwirt bewegt seine Tiere ohne Einsatz eines Treibstachels oder anderer spitzer oder schneidender Gegenstände und unter Zuhilfenahme von Gegenständen, die der Kategorie (Milchkühe, Kälber, Jungvieh,...) und besonders dem Format der Tiere angepasst sind. 


	A2
	V

	15.
	Wenn notwendig, enthornt der Landwirt die Tiere unter Berücksichtigung der beruflich gemeinhin  anerkannten Vorschriften: Zerstörung des Knochenzapfens bei Jungtieren, Abtrennung des Horns bei den erwachsenen Tieren unter örtlicher Betäubung oder nach Verabreichung eines Beruhigungsmittels durch den Tierarzt.
	A2
	V


2.3.3.3. Futtermittel und Wasser 

Warum :

Die in diesem Teil aufgeführten Punkte verfolgen das Ziel, die Sicherheit der Futtermittel zu optimieren und das Vertrauen der Verbraucher durch eine bessere Rückverfolgbarkeit und Qualität der Fütterung zu stärken. 

Man muss sichergehen, dass durch die Fütterung der Milchkühe, dem Weidegang und die Wasser -versorgung kein Risiko besteht, Krankheiten in die Herde hineinzubringen, oder eine mikrobiologische oder chemische Verunreinigung der Milch zu verursachen 

Die getrennte Aufbewahrung und die Verteilung der Futtermittel, die ausschließlich für Rinder bestimmt sind, fördern die Gesundheit der Tiere und tragen somit zur Qualität und zur Sicherheit der Milch bei. Kraftfutter, welches für andere Tierarten bestimmt ist, kann gewisse Stoffe enthalten, die verboten oder sogar giftig für Rinder sind.  

Es ist wichtig, jegliche Verunreinigung der Futtermittel und des Wassers zu verhindern.

Eine gute Wasserversorgung ist Grundbedingung für die Tiergesundheit und das Wohlbefinden  der Tiere.

Wie :

	
	Futtermittel und Wasser


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	16.
	Die Kühe erhalten frisches nicht verschmutztes Raufutter. In den Futtervorrichtungen befindet sich kein sichtbar schimmeliges Futter. Futterreste werden regelmäßig aus dem Trog oder vom Futtertisch entfernt.

Die Futtermittel müssen frei von sichtbaren Verunreinigungen sein.  


	A2
	V

	17.
	Die Futterstellen und ihre Umgebung werden täglich gereinigt.
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	B
	V

	18.
	Kraftfutter, konzentrierte, einfache, trockene Futtermittel und Nebenprodukte werden von Tierfuttermittelherstellern und/oder Lieferanten bezogen, die im Besitz einer GMP-Zulassung (www.ovocom.be) oder einer, in den anderen Mitgliedsstaaten anerkannten Zulassung eines anderen anerkannten  Qualitätssicherungssystem sind, wenn die Futtermittel aus diesem Land kommen. Die Kaufbelege aller zugekauften Produkte werden am Sitz des Milchviehbetriebs aufbewahrt. 

Die Futtermittel müssen deutlich identifiziert werden können.  

Ein Lieferschein und eine Etikettierung beweisen, dass die angelieferten Kraftfutter, die konzentrierten einfachen trockenen Futtermittel oder die Nebenprodukte, geliefert und berechnet von einem Transporteur und/oder einem Futtermittelhändler, von Herstellern stammen, die im Besitz einer GMP Anerkennung oder eines in den anderen Mitgliedsländern anerkannten Qualitäts-Zertifikats sind. 

Folgende Angaben sind zumindest erforderlich: welches Futtermittel, die Menge, das Lieferdatum, der Lieferant und die Identifizierung des gelieferten  Futtermittels.  

Die Belege müssen während 5 Jahren aufbewahrt werden.
Futtermittel von GMP Herstellern oder Lieferanten bezogen, garantiert unter anderem :

1. die Abwesenheit von tierischem Eiweiß welches ursprünglich nicht aus der Milch kommt,

2. die, durch die vorschriftsmäßige Etikettierung vorgesehenen Informationen, für jedes an den Landwirten gelieferte Futtermittel
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	A2
	A+V

	19.
	Die Kühe erhalten nur Kraftfutter, die spezifisch für Milchkühe bestimmt sind.  Diese Kraftfutter werden getrennt von allen für andere Tierarten bestimmte Futtermittel gelagert.

Lagerung: bei loser Lagerung oder in Säcken muss eine feste Trennung von anderen Futtermitteln, räumlich oder durch eine Trennwand vorgesehen werden.


	A2
	V

	20.
	Die Kraftfutterkomponenten sind bekannt und zugelassen, die Etikettierung belegt dies.


	A2
	A

	21.
	Werden beim Austausch von Produkten zwischen Landwirten keine Rechnungen ausgestellt, muss jeder Lieferant von einfachen Futtermitteln und/oder von Nebenprodukten identifiziert werden können.

Ein Register (Siehe Beispiel Pkt. 3.6.), indem der Landwirt und/oder der Transporteur benannt, die Art und die Menge der Futtermittel identifiziert, und das Lieferdatum notiert werden, wird geführt, beim Austausch oder Verkauf von einfachem Getreide, einfachen trockenen Futtermitteln und von Nebenprodukten. Stroh, Heu, Viehfutter und alle Raufuttermittel müssen ebenfalls in diesem speziellen Register über den Austausch von Futtermitteln eingetragen werden.

Die Liste muss während 5 Jahren aufbewahrt werden. 


	A2
	A

	22.
	Alle Kraftfutter und einfache, konzentrierte Futtermittel werden trocken gelagert. Schimmeliges und/oder verunreinigtes Futter wird sofort entfernt und in keinem Fall den Kühen verabreicht.


	A2
	V

	23.
	Die Behälter, in denen Futtermittel (auβer Raufutter) aufbewahrt werden, sind sauber und aus Materialien hergestellt, die zur Aufbewahrung  von Futtermitteln geeignet sind.


	B
	V

	24.
	Die Stellen, wo Raufutter aufbewahrt wird, sind sauber und frei von sichtbaren Verschmutzungen und/oder schädlichen Stoffen. Während der gesamten Lagerungszeit sollte vermieden werden, dass unerwünschte Stoffe eindringen können.


	B
	V

	25.
	Kraftfuttersilos sind gekennzeichnet.  Die gute Aufbewahrung der konzentrierten Futtermittel und die Sauberkeit der Silos werden vor dem Füllen überprüft.

Silos befinden sich auf einer befestigten Fläche


	A2
	V

	26.
	Im Stall steht den Kühen immer frisches Wasser zur Verfügung.

Falls kein Leitungswasser verwendet wird, verfügt der Betrieb über einen Analysebericht eines akkreditierten Labors oder eines Labors

für welches ein Akkreditierungsverfahren läuft.  Da die Entnahme von gröβter Wichtigkeit ist,  steht diese Operation steht auch unter Akkreditierung   Aus den Resultaten, die im Betrieb aufbewahrt werden, muss hervorgehen, dass der Gehalt an Nitraten unter 200 mg/l, dass der Gehalt an Nitriten unter 1,0 mg/l, dass der Gesamtkeimgehalt unter 100.000/ml und dass der Gehalt an Kolibakterien unter 100/ml. liegt.

Wasser jeglicher Art, welches zum Tränken der Kühe im Stall benutzt wird, muss analysiert werden: Oberflächenwasser (Flüsse, Seen, Drainagebecken, gesammeltes Regenwasser) aber auch Wasser aus privater Gewinnung (Bohrungen, alte Brunnen, kanalisierte Quellen,…).


	A2
	A

	27.
	Diese Wasseranalysen müssen alle 24 Monate erneuert werden (maximal 30 Monate zwischen zwei Analysen).

Die Resultate der Analysen werden 5 Jahren aufbewahrt.


	B
	A

	28.
	In Anbindeställe kommt mindestens eine Selbsttränke auf zwei Kühe.


	B
	V

	29.
	Es wird alles getan um zu verhindern, dass das Tränkewasser für die Tiere durch Abwässer verschmutzt wird.
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	A2
	V

	30.
	Das Wasser und die Tränkebecken sind sauber. Dies wird täglich überprüft.

Die Tränkebecken werden wöchentlich gereinigt oder wenn sie schmutzig sind.


	B
	V

	31.
	In der Weideperiode verfügen die Kühen über einen ausreichenden Auslauf (mindestens 1 HA pro 10 GVE) und/oder über ein ausreichendes Grasangebot. 

Ein ausreichendes Grasangebot bedeutet  tägliche Versorgung mit frischem Gras, Heu oder Anwelksilage.

Beim Freigang muss den Kühen immer ausreichend Gras zur Verfügung stehen (frisches Gras, Heu oder Anwelksilage).

	B
	V

	32.
	Haben die Tiere im Winter Auslauf, so muss der Parcours sauber gehalten werden. 

Bei Nullbeweidung, wenn die Kühe im Winter oder im Sommer aus 

Gründen der Gesundheit oder der Fruchtbarkeit einen kleinen Bewegungsauslauf haben, muss der Untergrund immer betoniert sein und Kotreste müssen entfernt werden.
	B
	V

	33.
	Die Eintragung aller Bewirtschaftungsvorgänge (Düngung, Pflanzenschutz, Bewässerung, …) in einem Register kann eine gute Raufutterernte sichern.  Dieses Anbauregister sollte vorzugsweise dem Standard GIQF (Gestion Intégrale de la Qualité de la Filière du secteur végétal) entsprechen.  Das Anbauregister (siehe Pkt. 3.7.) muss während 5 Jahren aufbewahrt werden. 

Alle, für die Futtermittelherstellung im Betrieb notwendigen Belege müssen aufbewahrt werden. (Rechnungen, Etikettierungen, Zertifikate der angekauften Produkte, Analyseresultate für Kompost und Klärschlamm, Kontrollbelege der Feldspritzen). , 
	A2
	A

	34.
	Bei der Futtermittelherstellung durch den Landwirt werden alle Hygiene – und Vorsichtsmaßnahmen, besonders bei der Anwendung von Dünger und Pestiziden, eingehalten.  

      -      nur zugelassene Düngermittel benutzen,

· bei der Benutzung von zugelassenen Pestiziden (siehe www.phytoweb.be)  werden die, auf den Etiketten angegebenen Anwendungsvorschriften eingehalten.

· die Feldspritze wird alle 3 Jahre überprüft und zertifiziert.  Die direkt im Ausland gekauften Geräte müssen vom Käufer innerhalb von 30 Tagen angemeldet werden (CRA-W für die Wallonie und bei ILVO für Flandern)


	A1
	A

	35.
	Bei der Futtermittelherstellung durch den Landwirt werden alle Hygiene – und Vorsichtsmaßnahmen, besonders bei der Anwendung von Dünger und Pestiziden, eingehalten.  

· nach der Benutzung von Pestiziden werden die Hände mit Seife gewaschen und die Arbeitskleidung gewechselt,

· Die Pestizide werden trocken und vor Frost geschützt in einem Raum für Phyto – Produkte oder einem speziellen Schrank aufbewahrt: (in der Original- Verpackung mit dem Originaletikett; abschließbar, unerreichbar für Kinder oder unbefugte Personen ; mit einem Hinweisschild  « Totenkopf », « Gift » und « Zugang verboten für Unbefugte » ; gut belüftet und belichtet).

· Pestizide für den landwirtschaftlichen (nach Ablauf des Verfalldatums) oder Pestizide für den privaten Gebrauch werden zusammengestellt und mit dem Hinweis „verfallen“ und/oder „privat“ versehen.  Verfallene Pestizide werden an „Phytofar Recover“ abgegeben.

· Leere Behälter werden gereinigt und sicher abgestellt und ebenfalls bei „Phytofar Recover“ abgegeben.

· Ein angepasstes Gerät zum wiegen und/oder messen wird benutzt.


	A2
	A+V

	36.
	Bei der Futtermittelherstellung durch den Landwirt werden alle Hygiene – und Vorsichtsmaßnahmen, besonders bei der Anwendung von Dünger und Pestiziden, eingehalten.  

· Maßnahmen gegen schädliche Organismen (schädliche Disteln, Cyperusknolle und Chrysomele im Mais) sind verpflichtend, sobald die FASNK oder der Produzent deren Präsenz vorfindet..

· Der Produzent wird angehalten das Blüten und die Bildung sowie die Verbreitung der Samen der schädlichen Distel konsequent zu verhindern.

· Keine behandelte Abwässer für die Bewässerung benützen

· Nach der Düngung, lange genug warten bevor die Tiere auf die Weide gelassen werden.

· Bei der Anwendung von landwirtschaftlichen Pestiziden sollte der Produzent alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um Gesundheitsschäden beim Menschen und bei Tieren oder Schäden an angrenzenden Kulturen zu vermeiden.

· Der Produzent selbst überprüft den sanitären Zustand des Saatguts (Samen der Futterpflanzen).


	A2
	V

	37.
	Bei der Futtermittelherstellung durch den Landwirt werden alle Hygiene – und Vorsichtsmaßnahmen, besonders bei der Anwendung von Dünger und Pestiziden, eingehalten.  

· Der Produzent unternimmt alle notwendigen Vorsorgemassnahmen um Gegenstände, Einrichtungen, Fahrzeuge, Anhänger, ... sauber zu halten.  Nach der Benutzung für andere Zwecke müssen die Transportmittel gereinigt werden.


	A2
	V

	38.
	Das Ausbringen von Kompost und Klärschlamm steht im Einklang mit den gültigen gesetzlichen Empfehlungen.  

· Das Ausbringen von Klärschlamm ist nur unter gewissen    Bedingungen erlaubt:

· Es ist verboten Klärschlamm auf Weiden und Futtermittelfelder auszubringen, wenn eine Frist von 6 Wochen zwischen dem Ausbringen und der Ernte nicht eingehalten wird.

· Nur mit einem Benutzungszertifikat der OVAM oder einem Begleitdokument der OWD.

Nur wenn Analyseresultate vorliegen und die Wartezeiten eingehalten werden

Der Lieferant übergibt dem Viehhalter die Dokumente. Die Abfluss – und Klärschlämme aus Kläranlagen sind verboten. 

Die Angaben müssen im Anbauregister eingetragen werden. Das Anbauregister (Siehe Pkt. 3.7.)  muss während 5 Jahren aufbewahrt werden.


	A2
	A

	39.
	Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden, wenn Rohstoffe zur Herstellung von Kraftfutter benutzt werden :

· Die Rohstoffe dürfen nicht auf der negativen europäischen Liste stehen (siehe Pkt. 3.12)

· Die tierischen Eiweißstoffe werden nicht umgewandelt (Ausnahme : Milch, Milchprodukte, Biestmilch, Eier, Eierprodukte, Gelatinderivate von anderen Tieren als von Wiederkäuern) (siehe Pkt. 3.13)

· Die tierischen Eiweisse und Fette sind auf PCBs, Kaolinite und Dioxine überprüft worden (Analysebericht vorhanden)
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	A1
	A

	40.
	Eine repräsentative Probe der benutzten Rohstoffe, die für die Herstellung des Kraftfutters benutzt werden, wird im Betrieb aufbewahrt.


	B
	V

	41.
	Der Landwirt bewahrt alle Dokumente bezüglich der benutzten Rohstoffe auf (Art, Menge, Lieferant).  Das aufbewahrte Kraftfutter wird ebenfalls eingetragen (Art, Menge, Tierart).  Die Register werden während 5 Jahren aufbewahrt.


	A2
	A


2.4. Modul C : Die Milchgewinnung

2.4.1. Zielsetzung

Hygienisches Melken, in einem sauberen Umfeld, und die Milch in einem angepassten Kühltank lagern, das ist die Zielsetzung dieses Moduls. 

Die verschiedenen Punkte dieses Moduls müssen nicht nur die Qualität der Milch und die Sicherheit der Nahrungsmittel garantieren, sondern auch die Gesundheit der Tiere und die Arbeitsbedingungen für die Melker. Unter anderem ist es wichtig, dass die Milch schnell unter der Vermehrungs-Temperatur der Bakterien heruntergekühlt wird. Der Kühltank muss in einem gut belüfteten Raum untergebracht sein, der den Normen der Hygienerichtlinien entspricht. 
2.4.2. Anwendung 

Diese Richtlinien sind anwendbar für die Gesamtheit der Handlungen die sich auf das Melken bezieh- en, sowie für alle Räume, die für die Milchgewinnung und die Lagerung benutzt werden: die Vorbereitung des Melkens, der Milchkühltank, der Melkraum und der Tankraum. 
2.4.3. Methode

2.4.3.1. Gesetzlicher Rahmen
Warum:

Die Milch für den menschlichen Verzehr muss mehrere Bedingungen erfüllen hinsichtlich der Gesundheit und der Rückverfolgbarkeit der Produktionsumstände.  

Qualitätsmilch kann nur dann produziert werden, wenn unter hygienischen und sichereren Bedingungen gearbeitet wird.

Wie:

	
	Gesetzlicher Rahmen


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.
	Die an Käufer gelieferte Milch unterliegt der gesetzlichen Regelung bezüglich der offiziellen  Bestimmung der Qualität. 

Die Innerberuflichen Organe führen die offiziellen Kontrollen zur Bestimmung der Qualität durch. Die Analyseberichte werden den Milchproduzenten regelmässig zugesandt. Diese müssen während 5 Jahren im Betrieb aufbewahrt werden. 


	A1
	A

	2.
	Bei schlechten Resultaten in Hemmstoffen, Keime oder Zellen werden die Prozeduren der Innerberuflichen Organe eingehalten  (www.comitedulait.be oder www.mcc-vlaanderen.be).


	A2
	A

	3.
	Besteht der Verdacht oder bemerkt der Landwirt ein Problem bei der  Milch im Kühltank z.B. Temperatur nicht in Ordnung, Hemmstoffe in der Milch, Fremdkörper in der Milch, muss der Käufer immer informiert werden.


	A2
	A


2.4.3.2. Die Melker und die Benutzer der Melkanlage
Warum :

Die Hygiene der Menschen, der Tiere und des Umfelds ist sehr wichtig, um das Risiko einer Verunreinigung der Milch auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei Euterentzündungen können sich schon vor dem Melken Bakterien in der Milch aufhalten. Diese Euterentzündungen können durch in das Euter eindringende Bakterien verursacht werden. Durch eine gute Euterhygiene kann folglich das Risiko auftretender Euterentzündungen und eine damit verbundene Gefahr der Verunreinigung der Milch, reduziert werden. Die Milch kann aber auch durch Umweltbakterien vor und nach dem Melken kontaminiert werden. Es handelt sich dabei um typische Umweltbakterien und um Bakterien aus den Fäkalien der Tiere.  

Wie :

	
	Die Melker und die Benutzer einer Melkanlage


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	
	
	
	

	4.
	Die Melker und die Benutzer einer Melkanlage tragen zum Melken saubere und  geeignete Kleidung.


	B
	V

	5.
	Die Melker und die Benutzer einer Melkanlage  waschen sich gründlich die Hände, bevor sie mit dem Melken beginnen. Bei Bedarf  wiederholen sie dies im Laufe der Melkzeit.


	A2
	V

	6.
	Die Melker und die Benutzer der Melkanlage bereiten die Euter vor,  in Übereinstimmung mit einer oder mehreren Methoden wie in Pkt. 3.1. beschrieben, damit das Euter und die Zitzen sauber bleiben. 
	A2
	V

	7.
	Bevor der Melkvorgang beginnt, werden die ersten Milchstrahlen durch den Melker oder den Benutzer der Melkanlage abgemolken und visuell überprüft. Beim Melken im Anbindestall werden die ersten Milchstrahlen in einen angepassten Behälter abgemolken. 


	A2
	V


2.4.3.3. Das Funktionieren der Melkanlage(n)
Warum :

Eine jährliche Kontrolle der Melkanlage ist wichtig für die Qualität der Milch und die Gesundheit der Kühe.

Eine schlecht funktionierende Anlage erhöht das Risiko bakterieller Verunreinigungen in der Milch, beeinflusst negativ die Eutergesundheit, was zu höheren Zellzahlen führt und führt zu höheren Lipolysewerten in der Milch.

Durch den Gebrauch von Antibiotika besteht die Gefahr, Hemmstoffrückstände in der Milch zurückzufinden.

Kühe mit gesunden Eutern geben Milch von guter Qualität. Eine gut funktionierende Melkanlage verhindert Euterentzündungen, schränkt den Gebrauch von Antibiotika ein und verringert das Risiko eine schlechte Milchqualität zu erhalten.

Wie :

	
	Funktionieren der Melkanlage(n)


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	8.
	Eine gut funktionierende Melkanlage ist wichtig. Die Ruhe im Melkraum während des Melkens und die Zellzahlen in der Milch sind dafür ein Indiz. Die Bestimmung der Zellen, in der an den Käufer gelieferten Milch, wird durch die Innerberuflichen Organe zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltstoffe der Milch durchgeführt.

Treten schlechte Resultate auf, werden die Gründe dafür gesucht und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Melkanlage(n) (mobile und feste Anlagen) wird/werden mindestens einmal pro Jahr durch einen durch die Gruppe „Control“ anerkannten Spezialisten überprüft. 

Ein Prüf- und Empfehlungsbericht wird erstellt, der im Betrieb aufbewahrt wird.  

Das gute Funktionieren wird durch einen Stempel, der auf dem oder den Messberichten (siehe Pkt 3.9.) gesetzt wird, bestätigt.


	B
	A

	9.
	Die Melkanlage(n) (mobile und feste Anlagen) wird/werden mindestens einmal alle 12 Monate (mit einem Maximum von 15 Monaten zwischen den beiden Kontrollberichten) überprüft. Der Melkroboter wird mindestens dreimal jährlich überprüft. 


	B
	A

	10.
	Bei Neuinstallation einer Melkanlage oder bei Renovierung der alten Melkanlage wird gemeinsam ein Test durch einen Vertreter des Installateurs und einen Vertreter des Innerberuflichen Organs durchgeführt.  
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	A2
	A

	11.
	Die Melkanlage entspricht den im Pkt. 3.2., Pkt. 2 QMK gestellten Anforderungen.  

Dieses Dokument enthält ebenfalls Empfehlungen, was das Funktionieren der Pulsatoren, Verluste am Vakuumregler und den Vakuumabfall in der Vakuumleitung angeht.

	B
	A


2.4.3.4. Das Funktionieren  der Kühlanlage(n) 

Warum :

Um Rohmilch von guter bakteriologischer Qualität zu erhalten, muss diese bei einer Temperatur von vorzugsweise  unter 4°C in einem geschlossenen und isolierten Kühltank aufbewahrt werden. Eine zu hohe Temperatur führt zu einer starken Bakterienvermehrung, verringert wesentlich die Qualität und die Lebensmittelsicherheit der Milch.

Je schneller die Milch im Kühltank gelagert wird, desto schneller wird sie gekühlt und die Gefahr einer Bakterienvermehrung eingedämmt. 

Erhöhte Keimzahlen in der Milch durch eine unzureichende oder zu langsame Kühlung führen zu Strafabzügen, die den Milchpreis negativ beeinflussen. Da die Molkereien keine saure Milch laden, muss diese vernichtet werden.

     Wie :

	
	Das Funktionieren  der Kühlanlage(n)


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	12.
	Eine gut funktionierende Kühlanlage ist wichtig. Die Temperatur der Milch beim Einsammeln und die Keimzahlen der Milch sind ein Indiz dafür. Die Bestimmung der Keimzahlen in der an Käufer gelieferten Milch wird durch die Innerberuflichen Organe zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltstoffe der Milch durchgeführt..

Treten schlechte Resultate auf, werden die Gründe dafür gesucht, und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.

Der/die Milchkühltank(s) wird/werden  durch einen durch die Gruppe „Control“ anerkannten Techniker überprüft. Dabei wird ein technischer Bericht erstellt, der im Betrieb aufbewahrt wird. 

Das gute Funktionieren wird durch einen Stempel auf dem oder den Messberichten bestätigt. (siehe Anhang 3.10)


	A2
	A

	13.
	Der/die Milchkühltank(s) wird/werden mindestens einmal alle 24 Monate überprüft (mit einem Maximum von 30 Monaten zwischen den beiden Kontrollberichten).


	B
	A

	14.
	Kühltanks die draußen stehen entsprechen den unter Punkt 3.11. aufgeführten Normen.


	B
	V

	15.
	Nach jeder Melkzeit wird die Milch so schnell wie möglich in einem angepassten Kühltank gelagert und zwar in jedem Fall innerhalb von 30 Minuten nach dem Ende des Melkens. 

	A2
	V

	16.
	Der Kühltank hat eine ausreichende Kapazität im Verhältnis zum normalen Abholrhythmus der Molkerei.


	A2
	A+V

	17.
	Die Kühlanlage ist mit einem Thermometer mit einer Graduierung von mindestens 1°C ausgerüstet. 

Das korrekte Funktionieren wird alle zwei Jahre bei der Kontrolle des Kühltanks durch einen, durch die Gruppe „Control“ , anerkannten Techniker überprüft.


	B
	A+V

	18.
	Die Milch ist gekühlt bei max.4° C und min 1°C in den 2 Stunden nach der Ende des Melkens. Eine Kühltemperatur zwischen 1°C und 4°C ist Garant für eine gute Milchqualität  (niedriger Keimgehalt). 

	A2
	A+V

	19.
	Zwischen zwei Melkzeiten sollte die Temperatur der Milch im Kühler nicht über 4°C ansteigen und nicht unter 1°C sinken. Beim Beifügen  frischer Milch im tank darf die Temperatur des Milchgemischs niemals länger als 30 Minuten die Temperatur von 10° C überschreiten (15° bei Weidemelken).


	A2
	A+V

	20.
	Das Rührwerk des Kühltanks ist mit einer Zeitschaltuhr ausgerüstet, die so eingestellt ist, dass der Tankinhalt mindestens alle 15 Minuten während 2 Minuten gerührt wird. 

	B
	A

	21.
	Bei Neubauten und/oder nach Umänderungen des Tankraums beträgt der Abstand zwischen dem Kühltank  und dem Tankwagen maximal 8 Meter.


	B
	V

	22.
	Neue Kühltanks sind mit einem Standardanschluss ausgerüstet.  Der Auslaufstutzen ist so angebracht, dass der Tankschlauch bequem angeschlossen werden kann.  
	B
	A+V

	23.
	Neue Kühltanks (ab dem 01.01.2006.) sind mit einem elektronischen Überwachungssystem ausgerüstet, welches die Temperatur der Milch, die Frequenz des Rührwerks, die Temperatur und die Dauer der Spülung speichert. Stimmen die gespeicherten Werte nicht, wird Alarm gegeben (siehe Pkt. 3.4.).


	B
	V


2.4.3.5. Melkraum
Warum : 

Der Melkraum und die bestehenden Anlagen sind so aufgebaut und gepflegt, dass die Gefahr einer Verschmutzung der Milch und einer Kontamination durch Bakterien auf ein Minimum reduziert wird.

Eine gute Belüftung und strikte Hygienemaßnahmen sind wichtig. Bakterien und Schimmelpilze vermehren sich schnell in feuchten und warmen Räumen und dadurch steigt die Gefahr einer bakteriellen Kontamination der Milch.

Ebenso muss eine gute Beleuchtung vorhanden sein, damit das Melken unter optimalen Bedingungen ablaufen kann, und die ersten Milchstrahlen genau überprüft werden können. Dadurch können Euterentzündungen schneller aufgespürt werden.

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Melker und die Benutzer der Melkanlage sind ebenfalls wichtige Ziele. 

Wie :

	
	Melkraum


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	24.
	Im Melkstand besteht keine Gefahr der Verunreinigung der Milch.


	A2
	V

	25.
	Befindet sich der Melkstand in einem geschlossenen Raum, muss er über ein ausreichendes Belüftungssystem verfügen, um die Milch unter guten Bedingungen gewinnen zu können.

Befindet sich der Melkstand nicht direkt an einer Außenmauer, so kann die Abluft direkt durch das Dach oder den Stall abgeleitet werden.

Frische Luft darf nicht vom Stall kommen, aber wohl direkt von Außen oder von einer Halle, auf mechanische oder natürliche Weise. Da der Tankraum vollständig vom Melkraum getrennt sein muss, darf die frische Luft auch nicht von dort kommen.

Da keine Decke im Melkstand sein muss, die Mauern nicht bis zur Decke hochgezogen werden müssen und eine Gittertür als Abtrennung zwischen Stall und Melkstand genügt, lässt es sich nicht vermeiden, dass Luft vom Stall in den Melkstand gelangt.

Eine auf natürliche oder mechanische Weise herbeigeführte Luftzufuhr, direkt von Außen oder von einer Halle, belüftet ausreichend den Melkstand und ersetzt die vom Stall kommende Luft.


	B
	V

	26.
	Befindet der Melkstand sich im Stall, müssen die Kühe durch eine Vorrichtung daran gehindert werden, den Melkstand ausserhalb der Melkzeiten zu betreten.  Der Eingang zum Melkstand muss sauber sein.

	B
	V

	27.
	Der Melkstand verfügt über eine ausreichende Belichtung, um die Milch unter guten Bedingungen gewinnen zu können.


	B
	V

	28.
	Im Melkraum ist Wasser von Trinkwasserqualität vorhanden


	A2
	V

	29.
	Die Melkanlage und das Zubehör sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren und sind sauber.


	A2
	V

	30.
	Beim Melken im Anbindestall ist die Standfläche (Beton, Holz, Erde, Sand, Matten, Sägemehl, Stroh und anderes) sauber und trocken um eine Verschmutzung der Milch zu verhindern.


	A2
	V

	31.
	Nach dem Melken im Anbindestall dürfen die Melkgeräte dort nicht aufbewahrt werden (wohl aber im Tankraum oder in der Milchküche).


	A2


	V

	32.
	Wird eine mobile Melkanlage benutzt, muss der Melkplatz so gewählt werden, dass eine Verschmutzung der Milch vermieden wird. Das bedeutet, an einer erhöhten und trockenen Stelle auf der Wiese. Es ist ratsam den Platz regelmäßig zu wechseln. 


	A2
	V

	33.
	Beim Melken mit dem Melkroboter muss ein abgetrennter, sauberer und leicht zu erreichender Bedienungsraum vorhanden sein.  

Der Zugang zur Schaltzentrale muss sauber, beständig und unbeweglich sein.

	B
	V

	34.
	Beim Melken mit einem Melkroboter befindet sich der Bedienungsraum nicht direkt auf Spalten; er muss mit Mauern bis zur Decke versehen sein.  Die Wände (bis zu 2 Meter) und der Boden unter der Schaltzentrale müssen eben und waschbar sein.


	B
	V


2.4.3.6. Der Tankraum und die Milchküche 

Warum:

Der Tankraum ist der Raum, wo die Milch bis zu ihrer Abholung durch die Molkerei in einen Kühltank gelagert und schnell auf eine niedrige Temperatur runtergekühlt wird. Dort herrscht ein Mikroklima und die Hygiene ist besonders wichtig.

Eine Verunreinigung der Milch muss durch eine sorgfältige Einrichtung und einen regelmäßigen Unterhalt vermieden werden.

Es ist ebenfalls wichtig, dass der Tankraum von allen anderen Räumen, wie dem Melkraum, dem Stall, und dem Futtergang getrennt ist.

Eine wirksame Lüftung bewirkt, dass die Gefahren einer Kontamination der Milch und Gerüche in der Milch vermieden werden. 

Eine gute Beleuchtung und ein angebrachter Standplatz für den Kühltank ermöglichen dem Landwirten und dem Sammelwagenfahrer das korrekte Funktionieren, die Temperatur und das Aussehen der Milch zu überprüfen. Angepasste Sanitäranlagen sind unter anderem unentbehrlich, um jegliche Art der Verunreinigung der Milch zu vermeiden.  

Wie:

	
	Der Tankraum und die Milchküche 

	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	35.


	Der Zufahrtsweg für den Tankwagen bis zum Tankraum muss mindestens 3 m breit und frei befahrbar sein.


	B
	V

	36.
	Der Tankraum und die Milchküche dienen ausschließlich der Behandlung der Milch und der Aufbewahrung der Melkgeräte.

Sie sind keine Abstellräume für andere Geräte. In diesen Räumen dürfen nur Gegenstände und Produkte aufbewahrt werden, die zu den Melkhandlungen und zur Aufbewahrung der Milch benutzt werden, sowie ein Medikamentenschrank.  Alle anderen Produkte, wie z.B. Pflanzenschutzmittel dürfen dort nicht aufbewahrt werden.

Erlaubt sind: die Geräte und das Melkmaterial, Spülmittelkanister, die in Gebrauch sind und ein geschlossener Schrank oder Kühlschrank für Medikamente. Nicht erlaubt sind: Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke, die nicht zum Aufbewahren von Milchprodukten benutzt werden, der Stickstoffbehälter (ist aber erlaubt in einem abschliessbaren Schrank ....).

Es ist nicht ratsam, Fertigprodukte im Tankraum aufzubewahren, umso mehr, da der Direktverkauf in der Milchküche nicht erlaubt ist. Aus hygienischen Gründen dürfen in der Tat keine Kunden den Tankraum betreten. 

Material zum Aufbereiten der Milch, wie z.B. die Zentrifuge, darf im Tankraum stehen. Dagegen darf kein Material zur wirklichen Fertigstellung der Produkte (z.B. die Eismaschine) dort untergebracht werden.

Für Landwirte, die einen großen Direktverkauf haben, ist es ratsam, getrennte Herstellungs- und Verkaufsräume zu benutzen. 

	A2
	V

	37.
	Der Tankraum und die Milchküche sind durch eine Tür wirkungsvoll vom Stall und vom Melkraum getrennt. Der Tankraum ist Tieren nicht zugänglich und eine Auβentür ist vorhanden. 

Es ist wichtig, dass der Tankraum vollständig von allen anderen Räumen wie Melkstand, Stall, Futterraum getrennt ist.

Türen zum Stall und/oder zum Melkstand hin müssen wirkungsvoll schließen. Sind die Türen geschlossen, muss Tieren (Kühe, Hunde, Katzen,...) der Zugang zum Tankraum verweigert sein. Gleiches gilt für Fenster und den Belüftungsschacht für das Kühlaggregat. 

   
	B
	V

	38.
	Der Tankraum und die Milchküche sind gut belüftet.

Eine gute Lüftung entsteht, wenn Frischluft von Außen reinkommt. Aus diesem Grund muss sich ein Lufteingang und ein Luftausgang im Tankraum befinden, damit ein Luftdurchzug (=Frischluft) entsteht.

Als Lufteingang genügen ein Außenfenster, ein Belüftungsgitter in der Tür oder ein Lüftungsschacht. Als Luftausgang sind ein zweites Fenster, ein zweites Lüftungsgitter oder ein Schacht, der durch das Dach nach außen führt, angebracht.

Abgesehen von allen anderen Belüftungsmöglichkeiten genügt auch eine Außentür oder ein einzelnes offenes Fenster (0,9 x 0,9 m) als Lufteingang und als Luftausgang. 

	B
	V

	39.
	Die Außenfenster des Tankraums und der Milchküche sind mit Fliegennetzen versehen. Die Fenster des Tankraums zu anderen Räumen dürfen sich nicht öffnen lassen.

Befindet sich kein Außenfenster in der Milchküche und die Außentür bleibt offen um eine gute Lüftung zu garantieren, so muss ebenfalls ein Fliegennetz vor der Außentür angebracht werden und zwar so, dass Insekten, Hunden, Katzen.....der Zugang verweigert wird.

Der Lufteingang für Kühlaggregat muss gegen Katzen, Hunde, Insekten, ... geschützt sein.


	B
	V

	40.
	Die Decke des Tankraums ist ausreichend hoch, um eine Kontrolle des Tanks zu erleichtern und gegebenenfalls eine Tankprobe entnehmen zu können. Ein Schemel ist vorhanden um den oberen Bereich des Kühltanks zu erreichen sowie eine Vorrichtung um den Tankdeckel offen zu halten. Die neuen Kühltanks sind mit einer Leiter ausgestattet. 

Der Deckel des Kühltanks muss sich vollständig öffnen lassen. Der Abstand zwischen Tankdeckel und Decke muss so gross sein, dass der Fahrer des Milchwagens die Milch bei der Abholung überprüfen kann, der Techniker im Falle eines technischen Problems in den Tank hineinsteigen kann und der Landwirt ein korrektes Funktionieren überprüfen kann.


	B
	V

	41.


	Der Tankraum und die Milchküche müssen Tag und Nacht ausreichend beleuchtet werden können. Die Leuchtstäbe müssen durch eine Schutzvorrichtung geschützt werden.

Als Norm gilt: man muss die Temperaturanzeige des Kühltanks und die Barre-Kode Etiketten ablesen können.


	B
	V

	42.
	Die Beleuchtung des Tankraums wird über einen beleuchteten Schalter in der Nähe der Eingangstür betätigt. 


	B
	V

	43.
	Die Außenbeleuchtung schaltet sich automatisch ein oder kann an einem beleuchteten Lichtschalter eingeschaltet werden.

Für den Fahrer des Tankwagens muss der Tankraum von Außen ausreichend beleuchtet sein, egal wo die Beleuchtung sich befindet.

	B
	V

	44.
	Bei Neubau oder Umänderung wird der Tankraum ausreichend groß gebaut, damit rund um den Kühltank ein normaler Zugang möglich ist.


	B
	V

	45.
	Bei Neubau eines Tankraums, wird in der Außenmauer des Maschinenraums im Bereich des Kühlaggregats ein (bevorzugt einstellbares) Belüftungsgitter (welches gegen Ungeziefer geschützt ist)  eingebaut. Das Kühlaggregat ist für alle Eingriffe leicht zu erreichen (Kontrolle und Unterhalt). 

Ein Belüftungsgitter in der Außenmauer des Maschinenraums ist nur dann notwendig, wenn das Kühlaggregat in einem getrennten Maschinenraum untergebracht ist.   

Kühlaggregate, die am Kühltank befestigt sind, dürfen sich im Tankraum befinden. 

Ist das Aggregat vom Tank getrennt, ist es ratsam, es in einen Maschinenraum unterzustellen.

Dieser Raum sollte gut belüftet sein.

	B
	V

	46.
	Im Tankraum und/oder in der Milchküche ist ein Spülbecken mit fließendem kaltem und warmem Wasser von Trinkwasserqualität für die Reinigung des Materials vorhanden.


	A2
	V

	47.


	Im Tankraum oder in der Milchküche befinden sich ein Waschbecken mit fließendem warmem Wasser, Seife, ein Handtuch (oder Einwegtrockentücher).

Dort befindet sich ebenfalls ein geschlossener Mülleimer (vorzugsweise mit Pedal)

Die Sanitäreinrichtungen dürfen sich auch im Maschinenraum oder in einem Nebenraum des Tankraums befinden. Dies gilt aber nicht für das Spülbecken, welches zum Reinigen der Melkgeräte benutzt wird.


	B
	V


2.5. Modul D: Reinigung 

2.5.1. Zielsetzung 

Die Sauberkeit der Tiere ist ein Hinweis auf die Hygienebedingungen unter denen die Tiere leben. Diese Bedingungen beeinflussen die Gesundheit der Tiere (z.B. Umweltmastitiden) und die Qualität und die Sicherheit der Produkte. Die Gefahr einer bakteriologischen Belastung der Milch ist bei schmutzigen Tieren größer. Saubere Ställe vermindern die Gefahr. 

Der Unterhalt aller Räume, mit denen die Milch irgendwie in Verbindung kommt, (Stall, Melkraum, Tankraum) ist von großer Wichtigkeit um jegliche Verunreinigung zu vermeiden.

Gleiches gilt für die Melk- und Kühlanlage die immer sauber und gut gepflegt werden müssen. Eine unzureichende Reinigung und Desinfektion dieser Anlagen stellen bei Kontakt mit der Milch eine gefährliche Quelle der Verunreinigung dar.  

Die Kontrolle der Reinigung wird bewertet anhand der Keimanalyse der Milch. Die Resultate werden auf den Analyseberichten der Innerberuflichen Organe vermerkt und müssen im Betrieb aufbewahrt werden.

Im Falle einer Liefersperre wegen Übertretung der Normen, wird das QMK Zertifikat entzogen.

2.5.2. Anwendung 

Diese Richtlinien beziehen sich auf die Reinigung aller für die Milchgewinnung bestimmten Räumlichkeiten (Stall, Melkraum, Tankraum) und Einrichtungen (Melkanlage, Milchkühler), die für die hygienische Milchgewinnung wichtig sind. 

2.5.3. Methode

2.5.3.1. Räumlichkeiten 

Warum:

Die Sauberkeit der Melkräume trägt zu einer geringeren Gefahr der Belastung der Milch durch Keime und Buttersäuresporen bei. Durch eine angepasste und regelmäßige Reinigung der Räume kann eine bakterielle Kontamination der Milch vermieden werden.

Gut unterhaltene Arbeitsräume verbessern den Komfort für die Melker und verhindern eine zu starke Ansiedelung von Fliegen. Sie verbessern die Arbeitsbedingungen für die Landwirte und das Image des Betriebs ebenso wie das Bild eines gesunden Produkts, der Milch. Der  Stall muss den Tieren gute Bedingungen der Beherbergung, der Hygiene, der Sauberkeit und der Gesundheit bieten. Eine gute Stallhygiene trägt dazu bei, dass Krankheiten innerhalb der Herde sich nicht so schnell verbreiten. Auch bleiben die Tiere dadurch sauberer, was wieder die Reinigung der Euter vereinfacht.    

Schädlinge stellen eine Ansteckungsgefahr für Nahrungsmittel dar und müssen vernichtet werden. Ein regelmäßiger Unterhalt der Gebäude schränkt die Anzahl der Stellen ein, die den Schädlingen als Unterschlupf dienen. 

Wie:

	
	Räume


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.
	Die Liegeplätze werden mindestens zweimal täglich gereinigt. Kotreste werden entfernt und die Liegeflächen werden trocken gehalten, damit die Euter der Kühe sauber bleiben.   


	B
	V

	2.
	In einem Einstreustall wird täglich frisches Stroh in ausreichender Menge beigefügt, damit die Kühe sauber bleiben.


	B
	V

	3.
	Der Stall wird sauber gehalten damit die Euter und die Zitzen sauber bleiben.


	A2
	V

	4.
	Die Tiere betreten und verlassen den Stall über eine befestigte Stelle, die regelmäßig sauber gemacht wird.  

Einige befestigte m² genügen.


	B
	V

	5.
	Die Stellen, über die die Kühe den Melkstand betreten oder verlassen,  sind waschbar und werden sauber gehalten.


	B
	V

	6.
	Der Melkstand (insbesondere der Boden und die Wände) ist leicht zu reinigen und ist sauber.

Die Wände des Melkstands müssen mit Fliesen bedeckt oder mit einer wasserfesten Farbe gestrichen sein bis zu einer Höhe, wo eine Gefahr der Verunreinigung besteht (Minimum 1,5m, empfohlen 2,0 m). 

Eine Decke im Melkstand ist nicht nötig. Die Wände brauchen ebenfalls nicht bis zur Decke hochgezogen zu werden. Eine halbe Wand genügt. Ein Gitter am Eingang des Melkstands und zum Stall genügt.


	B
	V

	7.
	Vorbeugende Maßnahmen gegen Insektenbefall sind getroffen. Bei der Benutzung von Produkten müssen die Empfehlungen des Herstellers beachtet werden; die Sicherheit der Tiere und der Milch darf nicht gefährdet werden.


	A2
	A+V

	8.
	Vorbeugende Maßnahmen gegen Schädlinge sind getroffen. Bei der Benutzung von Produkten müssen die Empfehlungen des Herstellers beachtet werden; die Sicherheit der Tiere und der Milch darf nicht gefährdet werden.


	A2
	A+V

	9.
	In Neubauten ist der Boden des Melkraums so beschaffen, dass flüssiges leicht abfließen kann und Verschmutzungen sich leicht entfernen lassen. 

Das Gefälle muss ausreichen, damit Wasser abfliessen kann und nicht stagniert. 

Für bestehende Gebäude, wenn nicht genügend Gefälle vorhanden ist, aber ein Raklett korrekt benutzt wird und kein Wasser stagniert, kann der Punkt positiv bewertet werden.


	B
	V

	10.
	Der Melkstand wird nach jeder Melkzeit gereinigt


	B
	V

	11.
	Der Tankraum (Mauern, Boden, Decke) besteht aus beständigem Material, das leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Dadurch, dass durch Milchspritzer schnell Bakterienherde und Schimmelpilzbefall entsteht, müssen Milchreste sich vollständig entfernen lassen. Daher ist es wichtig, dass die Wände, der Boden und die Decke im Melkraum glatt und leicht zu reinigen sind.  

Die Decke ist aus beständigem Material und nicht porös, sie ist nicht durchlässig. Sie muss glatt sein (z.B. bedeckt mit Isolierplatten mit einer glatten, undurchdringlichen Oberseite,  bearbeitete Gewölbe). 

Alle Flächen, die nicht gefliest sind, müssen mit einem Produkt behandelt worden sein, welches Feuchtigkeit abweist (wasserabweisende oder plastifizierte Farbe). 

Der betonierte oder gemauerte Sockel auf dem der Milchtank steht, muss ebenfalls behandelt worden sein.

Glatte und polierte Betondallen, die durch den Hersteller gegen Feuchtigkeit behandelt worden sind, eignen sich ebenfalls.


	A2
	V

	12.
	Der Tankraum muss sauber sein.


	A2
	V

	13.
	Bei Neubauten muss der Boden des Tankraums genügend Gefälle haben, um einen natürlichen Wasserablauf  nach außen oder zu einem Abfluss hin zu gewährleisten. Dieser Abfluss muss mit einem Siphon versehen sein, (für Neubauten und bei Umbauten muss der Abfluss gut erreichbar sein, und darf sich nicht unter dem Auslaufstutzen  des Kühltanks befinden).

Der Boden muss ausreichend Gefälle haben, damit das Wasser abläuft und nicht stagniert. Ist im Tankraum kein Abflussrohr vorhanden, der Boden hat aber genügend Gefälle und das Wasser wird korrekt nach außen (durch die Tür oder ein Loch) abgezogen,  ist dies zulässig.  

	B
	V

	14.
	Der Zugang zur Milchküche ist leicht zu reinigen und der Boden unter dem Tankschlauch des Sammelwagens sowie der Zugangsweg für den Fahrer zum Tankraum sind aus festem, waschbarem und sauberem Material.

Die befestigte Fläche ist groß genug, damit der Fahrer des Sammelwagens alle notwendigen Operationen durchführen kann und  der Tankschlauch sauber bleibt, prinzipiell also vom Tankraum aus bis zum Ende des Sammelwagens.


	B
	V

	15.
	Der Ort an dem das Melkmaterial aufbewahrt wird (Milchküche oder Tankraum) muss sauber sein.


	A2
	V

	16.


	Die Kanister, volle oder leere von Spülmittel, Dipp- oder Sprühprodukten, von Insektenschutzmittel und Produkten gegen Ungeziefer sind zentral und sicher gelagert.

Ein getrennter Raum zur Aufbewahrung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Melkanlage und den Kühltank, sowie für die Aufbewahrung von Insektenschutzmittel und Produkten gegen Schädlinge genügt: der Raum muss nicht unbedingt abschließbar sein. 

Der Raum muss leicht erreichbar, trocken und sauber sein, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und außer Reichweite der Kinder.

	A2 
	V


2.5.3.2. Reinigung der Melkanlage und des Kühltanks 
Warum:

Die Anlagen und Gegenstände zum Melken und zur Lagerung der Milch im Betrieb stellen eine potentielle Hauptursache der bakteriellen Kontamination der Milch dar. Der Unterhalt und die Sauberkeit dieser Anlagen tragen dazu bei, dass diese bakterielle Kontamination der Milch durch das Material vermieden wird, dass dem Landwirt eine gute professionelle Einstellung bescheinigt wird (Unterhalt und Sauberkeit der Anlagen) und dass der Milch das Bild eines gesunden hochwertigen Produkts zuteil wird.

In wirtschaftlicher Hinsicht hat der Landwirt ein Interesse daran, die Anlagen und Gegenstände sauber zu halten und dadurch saubere Milch zu liefern. 

Nach dem Gebrauch von sauren und alkalischen Reinigungsprodukten und nach der Desinfektion müssen die Anlagen mit Trinkwasser gründlich nachgespült werden, damit keine chemische Verunreinigung der Milchprodukte durch Spülmittelreste entstehen kann.  

Systematische Reinigung der Melkanlage nach dem Melken und des Kühltanks nach dem Milcheinsammeln, getreu den Empfehlungen, mit angepassten Reinigungsprodukten und zugelassenen Desinfektionsprodukten und Wasser von Trinkwasserqualität sind Grundbedingung.


Bei der Reinigung sind einige Elemente wichtig:

             - Der Produzent: der Produzent spielt eine zentrale Rolle bei der Reinigung. Er muss aufpassen,        dass die Anlage zum Spülen bereit ist: ist keine automatische Spülung in Betrieb, muss er die Spülung selbst durchführen und aufpassen, dass alles korrekt abläuft. 

- Die Reinigungsprodukte: Das Reinigungsprodukt muss die Verunreinigungen lösen und sie     binden. Im Übrigen dient es dazu, das Wasser zu behandeln und es verhindert, dass Ablagerungen sich im Rundlauf ansetzen oder es löst diese auf.   Es ist wichtig die genaue Konzentration der Reinigungsprodukte zu benutzen.

- Mechanische Aktion: bei der Benutzung einer Bürste wird der Kontakt zwischen Reinigungsprodukt und den zu reinigenden Flächen hergestellt, was den Vorgang der Restmilchbeseitigung beschleunigt. Es ist unmöglich, die Milchleitungen mit einer Bürste zu reinigen. In dem Fall wird eine Zirkulationsspülung angewandt. Man erzielt dabei eine mechanische Wirkung, wobei die Rundlaufgeschwindigkeit der Reinigungslösung durch das Vakuum beschleunigt und die Turbulenz durch Luftzirkulation in der Flüssigkeit gefördert wird. Eine mechanische Aktion entsteht auch dadurch, dass man die Reinigungslösung mit starkem Druck gegen die Wände drückt. Dieses System wird für die Reinigung von Kühltanks benutzt.

- Temperatur: im Allgemeinen ist es so, dass die Spülung weitaus effektiver ist, wenn die Reinigungslösung bei höherer Temperatur benutzt wird. Ist jedoch die Temperatur zu hoch, (>80°C), setzen die Eiweißrückstände sich ab. Sie sind danach viel schwieriger zu entfernen. Andere Materialien, wie synthetische Stoffe und Gummiteile können bei dieser Temperatur beschädigt werden.  Bei einer Temperatur von unter 35°C verhärtet sich das Fett welches in den Milchresten enthalten ist. Dieser Effekt ist nicht wünschenswert.

-Dauer: die Wirkung der Reinigung wird auch durch die Dauer beeinflusst. Bei Zirkulationsspülungen genügen 6 bis 8 Minuten. Eine zu lange Reinigung kann negative Auswirkungen haben, da die Wassertemperatur unter die erforderliche minimale Endtemperatur sinkt. 

Wie :

	
	Reinigung der Melkanlage 


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	17.
	Wird für die Reinigung und das Nachspülen der Melkanlage kein Leitungswasser verwendet, so muss das verwendete Wasser durch ein akkreditiertes Labor oder eines für das ein Akkreditierungs- verfahren läuft untersucht werden. Da die Probenentnahme von großer Wichtigkeit ist, muss sie unter Akkreditierung stehen. Der Nitratgehalt muss unter 50 mg/l, der Nitritgehalt unter 0,5 mg/l, der Gesamtkeimgehalt unter 100/ml, der Gehalt an coliformen Bakterien unter 10/100 ml und der Gehalt an E. Coli unter 1/100 ml liegen. Die Resultate werden auf dem Betrieb aufbewahrt.

Oberflächenwasser (Flüsse, Seen, Drainagebecken, gesammeltes Regenwasser), aber auch Wasser aus privater Gewinnung (Tiefenbohrungen, alte Brunnen, Quellanzapfungen,...) muss analysiert werden.


	A2
	A

	18.
	Das Wasser, welches für die Reinigung und das Nachspülen der Melkanlage benutzt wird  muss alle 24 Monate analysiert werden (mit einem Maximum von 30 Monaten zwischen 2 Analysen) 

Die Resultate werden während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt.


	.

B
	A

	19.
	Die Melkanlage wird sofort nach dem Melken sauber gereinigt; eine saure Reinigung  erfolgt mindestens einmal die Woche.  Eine angepasste Reinigung der Melkanlage ist wichtig.

Die Keimzahl der Milch gibt Hinweise auf die Reinigung. Die Bestimmung der Keimzahl der Milch, die an Käufer geliefert wird,

obliegt den Innerberuflichen Organen zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltstoffe der Milch. 

Nach jeder Reinigung muss eine visuelle Kontrolle der Sauberkeit der Melkanlage (soweit dies möglich ist) und des Kühltanks vorgenommen werden.

Bei auftretenden schlechten Resultaten müssen die Ursachen untersucht und notwendige Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden.


	A2
	V

	20.
	Eine, auf die Melkanlage angepasste Wassermenge wird für die Reinigung derselben benutzt. Bei einer automatischen Spülung wird die Wassermenge bei der jährlichen Kontrolle der Melkanlage durch einen, durch die Gruppe „Control“ anerkannten Techniker, überprüft und auf dem Kontrollbericht vermerkt.


	B
	A

	21.
	Für die  Reinigung der Melkanlage wird die empfohlene Dosierung der Reinigungsmittel eingehalten. Bei einer automatischen Spülung wird die Dosierung bei der jährlichen Kontrolle der Melkanlage durch einen durch die Gruppe « Control » anerkannten Techniker überprüft und auf dem Kontrollbericht vermerkt.


	B
	A

	22.
	Zum Reinigen der Melkanlage werden ausschließlich geeignete und zugelassene Produkte verwendet.

Die Rechnungen der alkalischen und sauren Spülmittel werden während 5 Jahren aufbewahrt.
	A2
	A+V

	23.
	Im Rahmen einer klassischen automatischen Spülung der Melkanlage erreicht die Endtemperatur der Warmwasserspülung mindestens 40°C oder ist dem angewandten System angepasst. Diese Endtemperatur wird bei der jährlichen Kontrolle der Melkanlage durch einen durch die Gruppe « Control » anerkannten Techniker überprüft, in Abhängigkeit des Spülsystems bewertet und auf dem Kontrollbericht vermerkt.


	B
	A

	24.
	Bei Neuinstallation oder bei Renovierung der bestehenden Anlage mit einer automatischen Spülung  ist eine Spülsicherung vorgesehen.  Das wird auf dem Kontrollbericht vermerkt. 


	B
	A+V

	25.
	Nach der Reinigung wird die Melkanlage systematisch mit Trinkwasser nachgespült.


	A2
	A

	26.
	Die Geräte zum Ermelken der Milch die nicht geliefert wird, müssen sauber und in einem guten Funktionszustand sein.

	B
	A+V


	
	Reinigung des Kühltanks


	
	

	27.
	Wird für die Reinigung und das Nachspülen des Kühltanks kein Leitungswasser verwendet, muss das verwendete Wasser durch ein akkreditiertes Labor oder eines für das ein Akkreditierungs- verfahren läuft untersucht werden. Da die Probenentnahme von großer Wichtigkeit ist, muss sie unter Akkreditierung stehen. Der Nitratgehalt muss unter 50 mg/l, der Nitritgehalt unter 0,5 mg/l, der Gesamtkeimgehalt unter 100/ml, der Gehalt an coliformen Bakterien unter 10/100 ml und der Gehalt an E. Coli unter 1/100 ml liegen.  Die Resultate werden auf dem Betrieb aufbewahrt.


	A2
	A

	28.
	Die Wasseranalyse für die Reinigung und das Nachspülen des Kühltanks muss alle 24 Monate (mit einem Maximum von 30 Monaten zwischen 2 Analysen) ausgeführt werden.

Die Resultate werden während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt.


	B
	A

	29.
	Der Kühltank wird nach jeder Milchabholung gereinigt und mindestens einmal alle vierzehn Tage sauer gereinigt.  Eine angepasste Reinigung der Melkanlage und des Kühltanks ist wichtig.

Die Keimzahl der Milch gibt Hinweise auf die Reinigung. Die Bestimmung der Keimzahl der Milch, die an Käufer geliefert wird, obliegt den Innerberuflichen Organen zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltstoffe der Milch. 

Nach jeder Reinigung muss eine visuelle Kontrolle der Sauberkeit der Melkanlage (soweit dies möglich ist) und des Kühltanks vorgenommen werden.

Bei auftretenden schlechten Resultaten müssen die Ursachen untersucht und notwendige Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden.


	A2
	V

	30.
	Eine auf den Kühltank angepasste Wassermenge wird für die Reinigung desselben benutzt. Die empfohlene Dosierung der Reinigungsprodukte wird eingehalten. 


	B
	A

	31.
	Zum Reinigen des Kühltanks werden ausschließlich geeignete und zugelassene Produkte verwendet.

Die Rechnungen der alkalischen und sauren Spülmittel werden während 5 Jahren aufbewahrt.
	A2
	A+V

	32.
	Im Rahmen der Reinigung des Kühltanks wird eine Mindesttemperatur von 40°C (oder eine, an das angewandte Spülsystem, angepasste Temperatur) während mindestens 5 Minuten erreicht. Bei der Kontrolle des Kühltanks durch einen durch die Gruppe « Control », anerkannten Techniker,  wird die Temperatur  anhand eines Speicherthermometers überprüft und in Abhängigkeit des angewandten Spülsystems bewertet. Das Resultat wird auf dem Kontrollbericht vermerkt.                   
	B
	A

	33.
	Der Auslaufstutzen des Kühltanks wird gereinigt und ist sauber. 
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	B
	V

	34.
	Nach der Reinigung wird der Kühltank  systematisch mit Trinkwasser nachgespült.


	A2
	A


2.6. Module E: Umwelt
2.6.1. Zielsetzung

Der Verbraucher ist mehr und mehr besorgt wegen der Einflüsse der Nahrungsmittelproduktion auf die Umwelt. Die Gesellschaft misst den Landwirten eine große Verantwortung bei der Pflege und den Erhalt der Umwelt bei.  

Um den Wünschen der Verbraucher näherzukommen, müssen die Milchbetriebe die möglichen Einflüsse der Milchproduktion auf die Umwelt auf ein Mindestmaß reduzieren.

2.6.2. Anwendung

Diese Richtlinien sind anwendbar auf die gesamte Infrastruktur und auf alle betrieblichen Tätigkeiten des Milchviehbetriebs. 

2.6.3. Methode

Warum :

Der Verbraucher ist außerordentlich sensibel bei Umweltthemen. Diese Themen sind ein wesentliches Element in der Beziehung zwischen Landwirten und der großen Allgemeinheit. Daher auch die Wichtigkeit einer korrekten Verwurzelung dieser Umweltthemen, in einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung.    

Die größte Gefahr für die Umwelt kommt durch die übermäßige Düngung im Pflanzenanbau was eine Boden - und Wasserverschmutzung mit sich bringt.

Dieses Modul ziehlt darauf hin, optimale Bedingungen für eine gesunde, sichere und verantwortungsvolle Milchproduktion zu schaffen, mit möglichst wenig Auswirkungen auf die Umwelt.  

Zahlreiche Verordnungen behandeln die Rechte und Pflichten der Tierzüchter in Sachen Zulassungen, ebenso gut für den Betrieb wie auch für die Wassergewinnung.  

Die Produktion und die Austeilung von organischem Dünger und von Mineraldünger ist  reglementiert und wird von den regionalen Behörden überprüft

Das Gesetz korrekt umsetzen ist die Regel.

Wie :

	
	METHODE für die flämische Region


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.
	Der Milcherzeugerbetrieb sowie seine Bewirtschaftung sind einer gesetzlich geregelte Umweltgenehmigung unterworfen.


	B
	A

	2.
	Der Milcherzeugerbetrieb steht in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Dünger tierischer Herkunft.
	B
	A

	3.
	Die betriebseigene Wassergewinnung und Wasserversorgung sind gesetzlich eingetragen.

Die Genehmigungen für  unterirdische Wasseranzapfungen  sind anwendbar für die Wasseranzapfungen im Allgemeinen, also auch für natürliche Quellen an ihrem Ursprungsort .

Die Anzapfungen von weniger als 500 m³ jährlich, fallen unter  Klasse  3, zwischen 500 und 30.000 m³ jährlich, unter Klasse 2  und die über 30.000 m³ jährlich unter Klasse 1.

Die Anzapfungen unter 500m³ jährlich, zum häuslichen Gebrauch und die Anzapfungen mit der Wasserförderung  per Handpumpe sind Genehmigungsfrei.

	B
	A

	
	METHODE für die wallonische Region


	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	4.
	Der Milchviehbetrieb erkennt die Bestimmungen des Erlasses der Wallonischen Region vom 15.02.2007 an.
	B
	A

	5.
	Der Milchviehbetrieb erkennt die Bestimmungen  bezüglich der Umweltgenehmigung und der Genehmigung des Urbanismuses an.
	B
	A

	6.
	Der Milchviehbetrieb, welcher Wasser über einen Privatbrun- nen bezieht, ist im Besitz einer Genehmigung oder einer Erklärung die besagt, dass Quellwasser erfasst wird.
	B
	A


2.7. Module F: Pflichterklärung
2.7.1. Zielsetzung

Die amtliche Mitteilungspflicht muss von jedem Betriebsleiter in der Nahrungsmittelkette respektiert werden. Für die Rohstoffproduktion tierischen Ursprungs bedeutet diese      Mitteilungspflicht konkret, dass die Produzenten angehalten sind, die FASNAK zu benachrichtigen beim Verdacht einer meldepflichtigen ansteckenden Krankheit,  gefährlicher Produkte oder gefährlicher Futtermittel. Die amtliche Mitteilungspflicht ermöglicht ein schnelles Eingreifen wodurch die Gefahr  einer Verunreinigung in der Nahrungsmittelkette eingedämmt wird.

2.7.2. Anwendungsbereich 

Diese Prozedur wird angewandt bei gefährlichen Produkten und Futtermitteln und bei meldepflichtigen ansteckenden Krankheiten. Der Produzent macht eine telefonische Mitteilung an  sein UPC (siehe www.afsca.be) und sendet ein Formular per Fax oder E-Mail (siehe Punkt 3.14)

2.7.3. Methode

Warum:

Diese Prozedur wurde eingesetzt zum Schutz der Menschen, der Tiere oder der Pflanzen vor jeglichen potentiellen Gefahren.

Wien :

	
	
	ABSTUFUNG
	BEURTEILUNG

	1.


	Mitteilung über gefährliche Produkte: der Produzent informiert sofort die FASNAK besteht der Grund zur Annahme, (z.B. beim Überprüfen von schlechten Zukäufen, beim  Auffinden von schädlichen Quarantäneorganismen, oder Pflanzenkrankheiten) dass ein Produkt, welches er importiert, produziert, anbaut, bestellt, behandelt oder verteilt schädlich für  Menschen, Tiere oder Pflanzen ist. Der Produzent informiert ebenfalls die FASNAK über die Maβnahmen die er ergriffen hat um der Gefahr vorzubeugen 


	A1


	A



	2.
	Mitteilung über gefährliche Futtermittel: der Produzent setzt die FASNAK darüber in Kenntnis, dass eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Menschen oder der Tiere von gewissen  Rohstoffen oder Futtermitteln ausgeht. Die Mitteilung an die FASNAK wird auch dann getätigt, wenn eine Vernichtung der Stoffe in Betracht gezogen wird.
	A1


	A

	3.
	Mitteilung der meldepflichtigen (ansteckenden)Krankheiten: Der Landwirt, der den Verdacht hegt, dass eine ansteckende Krankheit in seinen Viehbestand grassiert, muss sofort seinen Betriebstierarzt benachrichtigen. Dieser hilft ihm die Mitteilung zu tätigen. Das Formular der Mitteilung wird vom Landwirt und vom Tierarzt unterschrieben. Die Liste der ansteckenden Krankheiten befindet sich auf der Internetseite www.afsca.be
	A1
	A

	4.
	Mitteilung an den Käufer : Hegt der Landwirt den Verdacht oder stellt er fest, dass es ein Problem mit der Milch in seinem Kühltank gibt als da wäre:

· Temperatur nicht in Ordnung

· Hemmstoffe in der Milch 

· Fremdkörper in der Milch 

muss er immer seinen Käufer darüber informieren, der, auf Basis dieser Informationen, die notwendigen Maβnahmen, die im Lastenheft "Transport" aufgeführt sind, ergreift.   
	A2
	A


	Anlage




3. ANLAGE
3.1. Eutervorbereitung – Empfehlungen

3.1.1. Allgemeines 
Mit einer guten Euterreinigung verfolgt man 3 Ziele. Zitzen reinigen, den Milchfluss stimulieren und die ersten Milchstrahlen überprüfen. Um ein gutes Resultat zu erzielen, bieten sich mehrere Möglichkeiten der Euterreinigung an. Egal für welche Methode man sich entscheidet, eines bleibt festzuhalten: die Zitzen müssen trocken sein, bevor man die Melkzeuge ansetzt und es dürfen keine Verschmutzungen mit der Milch in Kontakt kommen. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollte man jede Methode systematisch anwenden.
3.1.2. Methoden
1. Das Euter mit einem trockenen Papiertuch reinigen und massieren. Die Reinigung wird zwar auf ein Minimum beschränkt, jedoch ist der Massageeffekt gut. Für verschmutzte Euter sind die Methoden 2.2. und 2.3. besser geeignet.
2. Mit der Hand unter einer lauwarmen Wasserdusche die Zitzen waschen und massieren; danach das Euter mit einem Tuch oder mit Einwegpapier trocknen. Benutzt man Mehrwegtücher, so sind diese zwischen den Gemelken zu reinigen und zu desinfizieren. Alles was feucht ist, muss auch getrocknet werden.

3. Ein Produkt zur Euterreinigung mischt man mit lauwarmem Wasser. Dort hinein legt man so viele Eutertücher wie Kühe gemolken werden (eventuell welche beifügen, wenn viele Kühe gemolken werden). Mit einem Eutertuch reinigt man das Euter einer Kuh. Danach den Lappen auswringen (nicht in den Eimer zurücklegen) und mit der Rückseite die Zitzen trocken reiben und massieren. Die Lappen müssen zwischen 2 Gemelken gereinigt und desinfiziert werden. Alles was feucht ist, muss getrocknet werden.
4. Mit einem Dipp-Becher die Zitzen mit Schaum oder einem anderen geeigneten Produkt befeuchten. Danach trocknen indem man die Zitzen mit einem Einwegtuch massiert. Sind die Euter stark verschmutzt, sollte man eine andere  Methode bevorzugen (2.2. oder 2.3). Besondere Aufmerksamkeit gilt der Unterseite des Euters.
5. Ein mit Alkohol oder Chlorhexidine befeuchtetes Papier benutzen. Damit das Euter reinigen und massieren. Durch die Wirkung des Alkohols braucht man nicht zu trocknen. Das befeuchtete Papier sollte jedoch in einem geschlossenen Behälter bei gewöhnlicher Temperatur aufbewahrt werden. Sind die Euter stark verschmutz, sollte man eine andere Methode bevorzugen             (2.2 oder 2.3)
6. Ein Papiertuch, imprägniert mit einem für Euterreinigung geeigneten Trockenprodukt, wird mit lauwarmem Wasser befeuchtet. Mit einem Tuch wird nur eine Kuh leicht massiert. Nur eine minimale Massage. Wenn das Euter und vor allem die Zitzen noch feucht sind, sollte man sie mit Papier trocknen. Sind die Euter verschmutzt, sollte man eine andere Methode bevorzugen           (2.2 oder 2.3).
7. Benutzung eines Geräts zur mechanischen Vorbehandlung. Es handelt sich um ein  Gerät mit 3 rotierenden Bürsten, die die Zitzen umgeben. Lauwarmes Wasser mit Chlorhexidine wird gleichzeitig beigefügt. Nach dem Waschen soll man die Bürsten ohne Wasser drehen lassen um die Zitzen zu trocknen. Die Zitzen und Schließmuskel sind somit sauber, und ausreichend massiert. Auch sind die Zitzen trocken genug. Bei starker Verschmutzung, Methode 2.2. oder 2.3. bevorzugen.
 

Bemerkungen :

· Die Papiertücher müssen direkt nach dem Melken entsorgt werden und dürfen keinesfalls im Melkstand herumliegen.
· Benutzt man Stofftücher, so sollen diese zwischen zwei Melkzeiten sauber und trocken aufbewahrt werden
3.2.  Funktionieren der Melkanlage – Innerberufliche Arbeitsgruppe IKM/QFL/QMK

3.2.1. Allgemeines
Die Bewertung der Melkanlage stützt sich auf der ISO-Norm 6690 ‘Milking machine installations – Mechanical tests (1996) ».

3.2.2. QMK Richtlinien

2.1. Richtwerte zur Einstellung eines Vakuumreglers.

* Der Vakuumunterschied zwischen « keinem Melkgerät und allen Melkgeräten in Betrieb » darf 1 kPa nicht überschreiten.

2.2.Richtwerte für die Leistung einer Melkalage

* Reserveleistung

Für Absauganlage berechnet man eine Basisleistung von 200 L pro Minute.  Hinzu fügt man 30   pro Gerät und dies bis zum zehnten Gerät;  ab dem Elften werden 10 L hinzuberechnet.

Für Eimermelkanlagen berechnet man 80 L Basisleistung + 10 L pro Einheit;  ab der Elften werden 10 L hinzuberechnet.

Diese Normen werden berechnet für Melkanlagen mit automatischer Abnahme.  Dort wo keine automatische Abnahme in Betrieb ist, muss man für Absauganlagen 200 L und für Eimermelkanlagen 80 L zur Basisleistung hinzurechnen.

Um eine gute Reinigung der Melkanlage zu erzielen, sollte das Spülwasser mit einer Geschwindigkeit von 8 M pro Sekunde durch die Leitungen fliessen;  dazu soll ein Lufteinlass genügend Turbulenz erzeugen.  Bei einem größeren Durchmesser der Milchleitung muss die Reserveleistung je nach Bedürfnis der Spülung erhöht werden.  Im Melkmaschinentestbericht muss der höchste Wert erwähnt werden.  Aus der folgenden Tabelle können Sie die Werte entnehmen die für die Spülung erforderlich sind und die abhängig vom Leitungsdurchmesser errechnet wurden.

	Leitungsdurchmesser (mm)


	34
	38
	50
	60
	73

	Norme-capacité

au nettoyage
	50 kPa
	218
	272
	471
	678
	1.004

	
	45 kPa
	240
	299
	518
	746
	1.104

	
	40 kPa
	261
	326
	565
	814
	1.205


Für Melkanlagen die mit einer speziellen Spülvorrichtung ausgestattet sind (z.B. Spülpulsatoren), sind spezielle Normen anwendbar.  Der Melkmaschinenvertreter muss die notwendigen Informationen besorgen.

* Verluste Milchleitung

Melkstand : max. 10 L/Min + 2 L/Min pro Einheit.

Anbindestall : max. 10 L/Min + 1 L /Min pro Anschluss

3.2.3. QMK Empfehlungen

3.1.
Pulsatoren 

· Das maximale Pulsvakuum darf das Melkvakuum nicht um mehr als 2 KPa unter- oder überschreiten.

· Die Pulszahl darf nicht um mehr als 3 Pulsschläge pro Minute von den Empfehlungen des Herstellers abweichen.

· Der Hinkgrad ist der Unterschied der Saug- und Entlastungsphasen zwischen den 2 Seiten bei Wechseltaktpulsatoren. Der Unterschied sollte nicht über 5 % liegen.

· A und B Phasen, das Verhältnis Saug-/Entlastungsphase darf nicht mehr als 5 % Abweichung zum theoretischen Wert aufweisen. Der Unterschied zwischen allen Pulsatoren sollte maximal 5 % betragen.

· B Phase: die Melkphase sollte zwischen 30 und 50 % liegen.

· D Phase: die Entlastungsphase sollte zwischen 15 und 25 % liegen.

3.2. Verluste Vakuumregler

· Hierbei handelt es sich um die Menge Luft, ausgedrückt in Liter/Minute, die der Vakuumlregler durchlässt, wenn das Vakuum um 2 KPa gegenüber dem Melkvakuum herabgesetzt wird.

3.3. Vakuumabfall auf der Vakuumleitung

· Hierbei handelt es sich um den Vakuumabfall auf der Pulsatorenleitung. Der Vakuumunterschied drückt sich aus, im Unterschied zwischen dem Melkvakuum der Anlage und dem maximalen Vakuum des am weitest entfernten Pulsators. Der Vakuumabfall darf max. 2 KPa betragen.

3.3. Ratschläge zur Wasseraufbereitung

Da die Milch ein Rohstoff ist, der zur Nahrungsmittelherstellung verwendet wird, muss das Wasser, welches zur Reinigung der Anlagen benutzt wird, den aktuellen Normen für Trinkwasser entsprechen.    Probleme können in einigen Fällen auftreten wo Brunnen nicht sehr tief sind, oder die Pumpanlagen nicht regelmässig gewartet werden. Hauptsächlich bestehen die Probleme in zu hohen Nitratgehalten oder in der Anwesenheit von Kolibakterien.  

Da praktisch 100% des analysierten Brunnenwassers den tierärztlichen Normen für Tränkewasser entspricht, ist es ratsam, in einer ersten Etappe, das Wasser zum Tränken der Tiere vom Wasser für die Reinigung der Anlagen zu trennen. Auf diese Weise, kann das Volumen welches den Normen nicht entspricht bis auf ungefähr 0,5 m³ pro Tag reduziert werden und daher sind auch die Kosten für die Wasseraufbereitung niedriger.

Mögliche Aufbereitung des Brunnenwassers :

	Methoden
	Vorteile – Nachteile 

	NITRATE
	

	Harz Nitrat- Wechsler
	Wirksam, muss oft an einer Enteisungs- oder Enthärtungsanlage gekoppelt werden, denn enthält das Wasser Eisen oder Kalk, können Nitrate nicht ausgeschieden werden

	NITRITE
	

	Oxydation zu Nitraten 
	Um Nitrite auszuscheiden, müssen sie zuerst, unter Hinzunahme einer Luftpumpe in Nitrate umgewandelt werden, danach die oben-beschriebene Prozedur anwenden.

	KEIME UND KOLIS
	

	Chlor-Reinigung und Desinfektion der Wasserleitungen
	Sind Kolibakterien im Wasser, genügt manchmal eine grosse Wartung und eine Desinfektion der Wasserleitungen, um das Problem zu lösen. Die verantwortlichen Coli gehören in der Tat oft zu der Familie der Unschädlichen, die sich im Laufe der Zeit in den Leitungen festsetzen. Es muss auch darauf geachtet werden, dass der Brunnen hermetisch schliesst, damit kein Oberflächenwasser eindringen kann.

	UV Lampen : Das Wasser wird mit ultra-violettem Licht bestrahlt
	· Kalk- und Eisenniederschlag und Verschmutzung der Rohre, 

· nicht angepasst für grosse Mengen ,

· keine Remanenz (nicht als Tränkewasser für die Kühe zu gebrauchen),

· muss direkt nach der Behandlung gebraucht werden,

· schneller Verschleiss der Lampen (1mal jährlich ersetzen).Mit der Alterung wird eine Kontrolle der Wirksamkeit schwierig  

 => ist nicht ratsam 

	Ozonisation : Injektion von Ozongas
	· gute Remanenz,

· kein Unterhalt,

· keine Geschmacksrückstände,

· keinen Einfluss auf den pH Wert

	Desinfektion mit Chlor : eine Dosierpumpe spritzt laufend eine dosierte Menge Chlor ins Wasser 
	· gute Remanenz,

· niedrige Kosten,

· nachfüllen mit Chlorprodukten notwendig


3.4. Überwachungssystem für Kühltanks 

Neue Kühltanks müssen mit einem elektronischen Überwachungssystem ausgerüstet sein, welches die Temperatur der Milch, das Funktionieren des Rührwerks, die Temperatur und die Dauer der Spülung speichert. Bei nicht korrekten Werten löst das System Alarm aus.

· Bezeichnung ‘neu’: neu heisst alle Kühltanks die neu aufgestellt werden (also auch Okkasionen ). 

· Nur die geschlossenen Okkasionstanks mit einer Kapazität von über 2000 l müssen mit einem Überwachungssystem ausgerüstet sein. 

· Die QMK Inspekteure überprüfen das Vorhandensein eines solchen Geräts.
Die Hersteller stellen die notwendige Software, um die Angaben des Überwachungssystems ablesen zu können, den Kontrollorganen und den Bezugspersonen der Molkereien zur Verfügung. 
3.4.1. Anforderungen an ein Überwachungssystem 

1. Allgemeines

1.1 Das Überwachungssystem ist eine elektronische Messeinheit, eingebaut oder nicht im Kontrollmodul, welches die Kühlung, das Rührwerk und die Spülung des Kühltanks überprüft und gegebenenfalls einen Alarm auslöst.

1.2 Das Überwachungssystem ist mit einem  EU Label ausgerüstet, welches die europäischen Normen EN50081 et EN50082 erfüllt.

1.3 Das Überwachungssystem muss Stromunterbrechungen feststellen. 

1.4 Stromunterbrechungen von mehr als 5 Stunden müssen bei einer erneuten Einschaltung angezeigt werden. 

2. Messungen

2.1 Die Temperaturmessungen bezüglich der Kühlung und der Spülung müssen ohne Unterbrechung stattfinden.

2.2 Die gemessene Temperatur wird digital auf 0,1°C angezeigt.

2.3 Die gemessene Temperatur wird alle 15 Minuten gespeichert.

2.4 Das Überwachungssystem überprüft und speichert das Funktionieren des Rührwerks.

3 Alarmfunktionen

3.1 Nach einer Stromunterbrechung von mindestens 5 Stunden (einstellbar).

3.2 Wenn Milch länger als 3 Stunden bei einer Temperatur von über 5,5°C im Kühler bleibt.  (einstellbar).

3.3 Wenn die Milch im Kühltank unter 0°C sinkt (einstellbar).

3.4 Wenn bei der Spülung die Mindesttemperatur von 40°C nicht während mindestens 5 Minuten erreicht wird. 

3.5 Wenn das Rührwerk nicht ununterbrochen rührt bei einer Milchtemperatur von über 5,5°C. 

3.6 Wenn bei einer Milchtemperatur von unter 5,5°C die Zeitspanne zwischen zwei Rührphasen über 15 Minuten liegt.

3.7 Bei auftretenden Problemen mit der Kühlung, mit dem Rührwerk oder mit der Spülung wird Alarm gegeben. 

3.8 Das Überwachungssystem verfügt über ein Alarmsystem, welches anzeigt, dass eine der obenerwähnten Funktionen zwischen zwei Spülungen aktiviert wurde. 

4 Speicherfunktionen

4.1 Das normale Funktionieren und die Alarmfunktionen bezüglich der Kühlung, des Rührwerks und der Spülung werden während mindestens 60 Tagen im Überwachungssystem gespeichert.

4.2 Die Angaben im Speichergerät können in Zahlenform oder graphisch auf PC übertragen werden.  
3.4.2. Empfehlungen für ein Überwachungssystem
1. Messungen 

Das Überwachungssystem speichert die Temperatur der Milch während des Ladevorgangs.

2. Alarmfunktionen

Es besteht die Möglichkeit, dass zusätzlich ein Klingelsignal und/oder ein Lichtsignal angeschlossen wird. 

3. Speicherfunktionen

Es besteht die Möglichkeit der Anzeige mehrerer Alarmfunktionen zwischen zwei Spülungen.

Die Temperatur der Milch beim Ladevorgang kann mindestens während 26 Monate gespeichert werden.

3.5. Verpflichtungen seitens des Landwirten

Ich Unterzeichneter

Name und Vorname : …………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………….

Betriebsnummer : ……………………………………………………………..

verpflichte mich:

· das QMK Lastenheft zu respektieren

· alle Kontrollen bezüglich seiner Anwendung zu akzeptieren und zur Erleichterung deren guten Ausführung, alle notwendigen Dokumente zur Verfügung zu stellen. 

Ich kann meinen Beitritt zur QMK zu jeder Zeit mittels Einschreibebrief beenden.

Ausgestellt in …………………………


den ……………………………………







Unterschrift des Landwirts.

3.6. Register für den Austausch von Futtermitteln und/oder Nebenprodukten zwischen Landwirten

Name – Vorname : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………

Betriebsnummer : …………………………………………

QMK – Register für den Austausch von Futtermitteln und/oder Nebenprodukten zwischen Landwirten

	DATUM
	FUTTER : BESCHREIBUNG
	NAME DES LIEFERANTEN
	GEWICHT

	
	
	
	


3.7. Anbauregister
Jahr:laufende Nummer: 

	Anbau/Parzelle


	Datum

(J/M)
	Gebrauchtes Produkt
	Menge pro Hektar
	Kompost/

Klärschlamm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.8. Behandlungsregister 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BEHANDLUNGSREGISTER
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lieferant :
	Name + Vorname
	 
	 
	 
	 
	 
	Behandelndner Tierarzt

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Strasse + Nr.
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gemeinde
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kennzeichen der
	Medikament
	Anfangsdatum 
	Enddatum
	Vorgeschriebene
	Datum Lieferung nach 
	Bemerkungen

	Kuh
	 
	der Behandlung
	der Behandlung
	Wartezeit
	Analyse ok
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



3.9. Mess- und Kontrollbericht von Melkmaschinen

3.10. Mess- und Kontrollbericht von Kühltanks



3.11. Bedingungen für Kühltanks die draußen stehen

Der Tank entspricht den technischen Normen ‚Control’

Der Tank ist sauber

Der Tank ist mit einer automatischen Spülung ausgerüstet

Die Umgebung des Tanks ist sauber 

Ein gesichertes Einstiegloch für die Kontrolle und den Unterhalt 

Bedienung und Überwachungssystem im Tankraum 

Die Möglichkeit die Milch im Tankraum zu überprüfen  (Ansicht, Geschmack Farbe, ...)

Ein Hahn um eine Milchprobe im Tankraum zu entnehmen (ab 01/03/2010) (32)

Standartanschluss für den Milchsammelwagen im Tankraum 
3.12 Substanzen die nicht in der Tierfuttermittelherstellung benutzt werden dürfen

Auf Basis der negativen europäischen Liste und der belgischen Gesetzgebung, dürfen folgende Substanzen nicht in der Tierfuttermittelherstellung verwendet werden:

	Substanzen
	Gesetz 
	Art.

	Hormonelle und antihormonelle Substanzen 
	AR 08.02.1999
	10

	Giftige oder schädliche Substanzen 
	
	3 et 5

	Nicht erlaubte medikamentöse Futtermittel 
	
	37 et 44

	Nicht erlaubte Zusätze und besondere stickstoffhaltige Komponente 
	
	7 et 8

	Nicht erlaubte Fette und Öle : recykelte Öle und Fette 
	AR 03.06.1999
	1

	Nicht erlaubte Fette und Öle : nicht gefilterte Fette von Wiederkäuern 
	AM 01.12.1999
	4

	Nicht erlaubte genetisch veränderte  Organismen
	Règlement (CE) n°1829/2003

	Fäkalien, Urin sowie den isolierten Inhalt des Verdauungs- Apparats, der bei der Entleerung oder der Abtrennung des Verdauungsapparats hervortritt, egal welche Art von Behandlung sie unterworfen wurden.
	AR 08.02.1999
	4

	Mit Gerbstoffen behandelte Tierhäute und ihre Abfälle 
	
	

	Samen, Pflanzen und andere Pflanzenreproduktionsstoffe die, nach der Ernte eine spezielle Behandlung mit phytopharmazeutischen Produkten im Hinblick auf ihre Bestimmung erhalten haben, sowie ihre Nebenprodukte.
	
	

	Holz, Sägemehl und Nebenprodukte des Holzes,  wenn diese mit Schutzmitteln behandelt wurden
	
	

	Alle Abfälle, die im Laufe verschiedener Prozessabläufe bei der Behandlung von Abwässern aus Orten, Haushalten und der Industrie anfallen,  egal welchen Behandlungsprozessen sie vorher unterworfen wurden und egal welchen Ursprungs diese Abwässer sind.
	
	

	Feste Abfälle aus Ortschaften wie Haushaltsunrat
	
	

	Nahrungsmittel, die Stoffe tierischen Ursprungs enthalten die für den menschlichen Verbrauch aufgrund ihres Frischezustands als untauglich gelten ; Nahrungsmittelabfälle  aus Kantinen, Gaststätten oder Restaurantbetrieben   oder aus den Wohnungen der Züchter, die Stoffe tierischen Ursprungs enthalten und die für die Fütterung der Tiere bestimmt sind, deren Fleisch oder andere Produkte für die Nahrungsmittelherstellung bestimmt sind.
	
	

	Verpackungen und Teile der Verpackungen von Produkten der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelindustrie 
	
	

	Verändertes tierisches Eiweiβ : nach den durch die Reglementierung (EU) n°1234/2003  festgelegten Bestimmun- gen (siehe auch Anlage x)
	
	


3.13 Verwendung von verändertem tierischen Eiweiß

Seit dem 01.01.2001 unterliegt  die Verwendung von verändertem tierischem Eiweiβ, im Rahmen der Schutzmaβnahmen gegen BSE, strengen Regeln. 

1. Erlaubt sind in den Futtermitteln für alle Tierarten:  

• Milch, Milchprodukte und Biestmilch

• Eier und Eierprodukte  

• Gelatine von anderen Tieren als von Wiederkäuern  

2. Erlaubt sind in Futtermitteln für Tierarten die keine Wiederkäuer, verboten sind sie, in den Futtermitteln für Wiederkäuer: 

• Bikalziumphosphat und Trikalziumphosphat tierischen Ursprungs  

• Hydrolysierte Proteine von anderen Tieren als von Wiederkäuern 

• Hydrolysierte Proteine aus Häuten und Fellen von Wiederkäuern 

• Fischmehl  

• Blutprodukte  

Die Benutzung oben erwähnter Substanzen, bei der Herstellung von Futtermitteln für  Tierarten die keine Wiederkäuer sind, ist nur erlaubt,  wenn diese getreu den Vorschriften der Reglementierung (EU) N° 1774/2002 hergestellt wurden und wenn sie in Betrieben benutzt werden, wo keine Rinder gehalten werden 

3. Verboten in Futtermitteln für alle Tierarten  

• Knochenmehl 

• Blutmehl (erlaubt für Fische)  

• Tiermehl  

• Getrocknete Speckwürfel  

• Getrocknetes Plasma und andere Blutprodukte  

• Gelatine und andere gleichartige Produkte – darin einbegriffen sind Mischungen,  Tierfuttermittel, für die Fütterung bestimmte Zusätze und Vormischungen, die diese Produkte enthalten. 

• Hufmehl

• Hornmehl

• Geflügelmehl 

• Mehl von Geflügelschlachtungen  

• Federmehl  

• Fleisch - und Knochenmehl  
3.14 Pflichterklärung
FORMULAR FÜR betreiber des sektors der tierischen primärproduktion und/oder vom tierarzt auszufüllen 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

	01:
	MELDENDER BETRIEB

(Nicht Zutreffendes streichen)
	viehhalter / tierarzt 

	02:
	verantwortlicher für die tierische primärproduktion

(Name, ADRESse, tEl., fax, e-mail, GSM)
Bestand Nr. (8 Ziffern)
	

	03:
	tierarzt  (Name, ADRESSE, tEl., fax, e-mail, GSM)

Nr. der tierärztekammer
	

	04:
	DATUM UND UHRZEIT DER MELDUNG


	


ERZEUGNIS

	05:
	BETROFFENE TIERE:

· TIERART

· ANZAHL PRO TIERART

· SANITEL-NUMMERN (Ohrnummern)
	

	06:
	BETROFFENES FUTTERMITTEL (gegebenenfalls) :

· LIEFERANT (NAME, ADRESSE, tEl., fax, e-mail, GSM)

· NAME DES FUTTERMITTELS


	


GEFAHR

	07:
	DIE GEFAHR BETRIFFT
(Nicht Zutreffendes streichen)
	tierkrankheit/ futtermittel/ medizinische behandlung / sonstige

	08:
	ART DER GEFAHR (Name der Tierkrankheit oder Beschreibung des Problems)
	

	09:
	AN DAS LABOR GESCHICKTE PROBEN UND DATEN DES LABORS
	

	10:
	ERGEBNISSE DER ANALYSEN (gegebenenfalls)
	

	11:
	ZEITPUNKT DER PROBENENTNAHME (gegebenenfalls)
	


GETROFFENE MASSNAHMEN

	12:
	BEREITS ERGRIFFENE MASSNAHMEN 
	


WEITERE INFORMATIONEN

	13:
	KONTAKTPERSON BEI DER FASNK
	

	14:
	WEITERE INFORMATIONEN
	


FÜR DIE VERSENDUNG DER MELDUNG ZUSTÄNDIGE PERSON : 





Verantwortlicher für die tierische Primärproduktion / Tierarzt (nicht Zutreffendes streichen)

Unterschrift des Verantwortlichen für die tierische Primärproduktion :

Unterschrift des Tierarztes :

3.15. Referenzen

Tiergesundheit

Gesetz vom 24.03.1987 bezüglich der Tiergesundheit (BS 17.04.1987)

Königlicher Erlass vom 25.04.1988 bezeichnend die Tierkrankheiten, die der Anwendung des Kapitels III des Gesetzes vom 24 März 1987 bezüglich der Gesundheit der Tiere (BS 14.05.1988) unterliegen

Ministerieller Erlass vom 21.02.1951 bezüglich der Desinfektion der Räumlichkeiten und der, durch Tiere kontaminierten Stellen und Objekte (BS 29.03.1951).

Königlicher Erlass vom 22.05.2005 über die Maβnahmen zur Überwachung und zum Schutze gegen gewisse Zoonosen und zoonotische Erreger (BS 26.05.2005)

Ministerieller Erlass vom 22.04.2002 über die zeitweiligen Maβnahmen gegen die Maul – und Klauenseuche (BS 23.05.2002)

Königlicher Erlass vom 17.10.2002 bezüglich des Schutzes gegen die Rindertuberkulose (BS 14.03.2002)

Königlicher Erlass vom 6.12.1978 bezüglich des Schutzes gegen die Rinderbrutzellose (BS 12.12.1978)

Königlicher Erlass vom 16.12.1991 bezüglich des Schutzes gegen die Rinderleukose (BS 18.01.1992)

Reglementierung (EU) n°1234/2003 der Kommission vom 10.07.2003 in Abänderung der Anlagen I, IV und XI der Reglementierung (EU) n°999/2001 des europäischen Parlaments und des Rates und der Reglementierung (EU) n°1326/2001 bezüglich der übertragbaren BSE  und der Fütterung der Tiere (JO L173/11.07.2003)

Tierseuchenüberwachung – tierärztliche Betreuung – Bedingungen an die Einrichtungen

Königlicher Erlass vom 28.02.1999 über die besonderen Maßnahmen zur Seuchenüberwachung und über die Vorbeugung der bekanntgabepflichtigen Tierkrankheiten (SB 26.03.1999)

Königlicher Erlass vom 10.04.2000 bezüglich der tierärztlichen Begleitung (BS 02.08.2000)

Pflanzenkrankheiten

Königlicher Erlass vom 19.11.1987 bezüglich der Schutzmaβnahmen gegen schädliche Organismen bei Pflanzen und Pflanzenprodukten 

Königlicher Erlass vom 10.08.2005 bezüglich der Schutzmaβnahmen gegen schädliche Organismen bei Pflanzen und Pflanzenprodukten (SB 31.08.2005)

Ministerieller Erlass vom 14.04.2005 über die zeitweiligen Schutzmaβnahmen gegen die Chrysomele der Maiswurzel , Diabrle otica virgifera Le Conte (BS 27.04.2005)

Kennzeichnung und Eintragung

Königlicher Erlass vom 19.12.1990 bezüglich der Identifizierung der Rinder (BS 23.01.1991)

Königlicher Erlass vom 08.08.1997 bezüglich der Kennzeichnung, der Eintragung und der Anwendungsbestimmungen der Seuchenüberwachung des Rindviehs (BS 19.09.1997)

Ministerieller Erlass vom 29.01.1998 über die Ausführung des Artikels 3 des königlichen Erlasses vom 8. August 1997 bezüglich der Kennzeichnung, der Eintragung und der Anwendungsbestimmungen der Seuchenüberwachung bei Rindern (MB 28.03.1998)

Ministerieller Erlass vom 07.01.2003 über die Anwendungsbestimmungen im Rahmen des K.E. vom 08.08.1997 bezüglich der Kennzeichnung, der Eintragung und der Anwendungsbestimmungen der Seuchenüberwachung bei Rindern (MB 14.01.2003)

Tierwohlbefinden

Gesetz vom 14.08.1986 bezüglich des Schutzes und des Wohlbefindens der Tiere (BS 03.12.1986)

Königlicher Erlass vom 25.04.1994 über die Ausführung des Artikels 36, 10°, des Gesetzes vom 14. August 1986 bezüglich des Schutzes und des Wohlbefindens der Tiere (BS 18.05.1994)

Königlicher Erlass vom 01.03.2000 über den Schutz der Tiere in den Zuchtbetrieben                   (BS 06.05.2000)

Königlicher Erlass vom 9.07.1999 bezüglich des Schutzes der Tiere während des Transports, sowie der Registrierungsbedingungen der Transporteure, den Genehmigungen der Händler, den Haltestationen und den Sammelzentren  (BS 02.09.1999)

Reglementierung (EU) n°1/2005 des Rates vom 22. Dezember  2004 bezüglich des Schutzes der Tiere während des Transports und der nachfolgenden Operationen in Abänderung der Richtlinien 64/432/CEE und  93/119/CE und der Reglementierung (CE) n°1255/97 (JO L3/1 du 05.01.2005)

Königlicher Erlass vom 17.05.2001 bezüglich der erlaubten Interventionen an den Wirbeln zur betrieblichen Nutzung des Tieres oder um die Artenvermehrung zu begrenzen (MB 04.07.2001)

Königlicher Erlass vom 16.01.1998 bezüglich des Schutzes der Tiere während der Schlachtung oder der Tötung (MB 19.02.1998)

Tierfutter

Königlicher Erlass vom 8.02.1999 bezüglich des Handels und der Benutzung von, zur Fütterung der Tiere, bestimmten Substanzen (BS 21.04.1999)

Königlicher Erlass vom 25.03.2003 bezüglich des Verbots der Verwendung tierischer Abfälle in der Tierfütterung (MB 03.04.2003)

Tierärztliche Medikamente

Königlicher Erlass vom 23.05.2000 bezüglich der besonderen Bestimmungen in Sachen Erwerb, Anlegung eines Vorrats, Verschreibung und Verwaltung von Medikamenten für Tiere, deren Anwendung dem Tierarzt vorbehalten ist, sowie in Sachen Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten für Tiere durch den Verantwortlichen Tierhalter (BS 28.07.2000)

Ministerieller Erlass vom 19.12.2002 über die Festlegung des Models und der Benutzungs- modalitäten der Dokumente in Anwendung des Artikels 22 vom K.E. vom 23.05.2000 über die besonderen Bestimmungen in Sachen Erwerb, Anlegen eines Vorrats, Verschreibung und Verwaltung von Medikamenten für Tiere durch den Tierarzt und bezüglich der Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten für Tiere durch den verantwortlichen Tierhalter.

Hormongesetz - Rückstände

Gesetz vom 15.07.1985 bezüglich der Benutzung von Substanzen mit hormoneller oder anti- hormoneller Wirkung, beta-adrenergischer Wirkung oder produktionsstimulierender Wirkung bei Tieren (MB 04.09.1985)

Königlicher Erlass vom 08.09.1997 bezüglich der Maβnahmen in Sachen Kommerzialisierung der Tiere des Betriebs bezugnehmend auf gewisse aktive pharmakologische Substanzen oder Rückstände von Substanzen (MB 07.10.1997)

Pestizide

Königlicher Erlass vom 28.02.1994 bezüglich der Aufbewahrung, der Kommerzialisierung und der Benutzung von landwirtschaftlichen Pestiziden (MB 11.04.1994)

Ministerieller Erlass vom 25.08.2004 bezüglich der Kontrollpflicht der Feldspritzen (MB 14.09.2004)

Dünger

Königlicher Erlass vom 07.01.1998 bezüglich des Handels mit Düngemitteln, Bodenverbessern und mit Anbausubstraten (MB 11.06.1998)

Produkte für den menschlichen Verbrauch  – Hygienemaβnahmen 

Reglementierung (EU) n°852/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 bezüglich der Nahrungsmittellhygiene (JO L139 du 30.04.2004)

Reglementierung (EU) n°853/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 bestimmend die spezifischen Hygieneregeln anwendbar bei Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (JO L139 du 30.04.2004)

Berichtigung der Reglementierung (Eu) n°854/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 bestimmend die spezifischen Regeln bei der Organisation der offiziellen Kontrollen bezüglich der, für den menschlichen Verbrauch bestimmten Produkte tierischen Ursprungs (JO L139 du 30.04.2004 – p206-319)

Königlicher Erlass vom 22.12.2005 bestimmend die zusätzlichen Maβnahmen bei der Organisation der offiziellen Kontrollen bezüglich der, für den menschlichen Verbrauch bestimmten Produkte tierischen Ursprungs (MB 30.12.2005)

Königlicher Erlass vom 21.12.2006 bezüglich der Qualitätskontrolle der Rohmilch und der Genehmigung der Innerberuflichen Organe (BS 15.01.2007)

Ministerieller Erlass vom 1.Februarr 2007 über die Zustimmung, des, durch die zugelassenen Innerberuflichen Organe, erstellten Dokuments bezüglich der Modalitäten der Qualitätskontrollen der Kuhmilch, Bewilligung (BS 16.02.2007) 

Erlass der wallonischen Region vom 29.01.2009 bezüglich der Kontrolle der Inhaltsstoffe der Milch, der Bezahlung der Milch an die Landwirte durch die Käufer, und der Zulassung der Innerberuflichen Organe (MB 30.03.2009)

Ministerieel besluit van de vlaamse overheid van 25.02.2009  betreffende de contrôle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kipers van de melk aan de producenten (MB 08.04.2009)

Umwelt

Erlass der Flämischen Exekutive vom 06.02.1991, bezüglich des amtlichen Protokolls der flämischen Verordnung in Sachen Umweltgenehmigung.

Erlass der Flämischen Exekutive vom 01.06.1995, bezüglich der allgemeinen und sektoriellen Definitionen in Sachen Umwelthygiene. (Vlarem II).

Erlass der Flämischen Exekutive vom 22.12.2006 betreffend den Schutz der Umwelt vor Verschmutzung durch Düngemittel und Erlass der Flämischen Exekutive vom 05.03.1996 bezüglich der Feststellung der Flämischen Verordnung in Sachen Bodensanierung.

Erlass der Wallonischen Regierung vom 15.02.2007 in Abänderung des Livre II des Umweltkodes und Bildung des Wasserkodes bezüglich der dauerhaften Nutzung des Stickstoffs in der Landwirtschaft.

C.W.A.T.U.P. : Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine

Dekret vom 11.03.1999 bezüglich der Umweltgenehmigung. 

Eigenkontrolle – Amtliche Mitteilung  – Rückverfolgbarkeit 

Königlicher Erlass vom 14.11.2003 bezüglich der Eigenkontrolle, der amtlichen Mitteilungspflicht und der Rückverfolgbarkeit in der Nahrungsmittelkette (MB 12.12.2003)

Ministerieller Erlass vom 22.01.2004 bezüglich der Modalitäten für die amtliche Mitteilungspflicht in der Nahrungsmittelkette (MB 13.02.2004)

Königlicher Erlass vom 16.01.2006 bestimmend die Modalitäten für die Zulassungen, die Genehmigungen und die vorher getätigten Registrierungen ausgestellt durch die Föderale Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (MB 02.03.2006)

Verschiedenes 

Kooperationsabkommen vom 30.05.1996 betreffend die Verhütung und die Entsorgung von Verpackungsabfällen 

Zusatzkriterien

Änderungen ab 01/01/2011
Modul A

	4.
	Die Milch darf ausschliesslich von gesunden Kühen kommen.   Die angelieferte Milch enthält keine Biestmilch.

Der für die Seuchenüberwachung zuständige Tierarzt vergewissert sich über den guten Gesundheitszustand der Herde.  

Der Produzent ist verantwortlich für die Bezeichnung eines anerkannten Betriebstierarztes und muss diesen  jedes Mal, wenn notwendig, herbeirufen.  Der Betriebstierarzt muss zeitig auf die Anfragen der Produzenten reagieren und er ist verantwortlich für die Blutabnahmen  zur Feststellung einer genauen Diagnose. 

Alle Analysewerte von Proben (z.B. Blutanalysen, Dunganalysen, Milchanalysen,...) die an Tieren durchgeführt wurden und die für die öffentliche Gesundheit von Wichtigkeit sind, oder andere Proben entnommen zwecks Diagnose, müssen während fünf Jahren beim Produzenten  aufbewahrt werden.


	A1


	A+V

	5.


	Alle zugekauften, lebenden Tiere müssen aus Betrieben kommen, die offiziell frei von Tuberkulose sind.

Nach einem Ankauf benachrichtigt der Betriebsverantwortliche den Betriebstierarzt innerhalb von 48 St. Um die notwendigen Analysen durchführen zu lassen.

Der Betriebsleiter darf erst dann ein zugekauftes Tier seiner Herde zufügen, wenn das Resultat der Untersuchung einen negativen Befund für Tuberkulose bestätigt.  Bei schlechten Resultaten informiert die ARSIA/DGZ das UPC.

Alle Einkäufe und Analyseresultate müssen während 5 Jahren aufbewahrt werden.


	A1


	A



	12.


	Tierärztliche Eingriffe werden durch Tierärzte durchgeführt, die nach einem eigenen Qualitätssystem (BPV, DQV oder  IKB-VET) arbeiten.  


	A2


	A

	14.
	Milch von mit tierärztlichen Medikamenten(mit Wartezeit) behandelten Tieren wird nicht an Käufer geliefert. Sie darf auch nicht direkt an den Verbraucher verkauft, oder für die Herstellung von Milchprodukten auf dem Betrieb verwendet werden.

Zugekaufte und kranke Kühe werden zuletzt gemolken und kommen nicht in Kontakt mit gesunden Kühen.

Um Kühe getrennt zu melken, muss angepasstes Material zur Verfügung stehen. Das korrekte Funktionieren dieser Geräte wird bei der jährlichen Kontrolle der Melkanlage überprüft.  

(siehe Punkt 3.16 Betriebsinformationen für den Melker)

Von jeder Milchlieferung an Käufer wird eine Probe gezogen, die durch das Milchkomitee zur Bestimmung der Qualität und der Inhaltstoffe auf Hemmstoffrückstände analysiert wird.  

Zudem wird eine Kontrolle auf Hemmstoffrückstände durchgeführt, wenn die Milch beim Käufer ankommt.


	A2
	A+V



	15.

	Der Landwirt hält die offizielle Wartezeit ein. 

Die Behandlungen werden eingetragen. 

IKM-Vlaanderen und das Milchkomitee – QMK Dienst haben ihr eigenes Behandlungsregister (siehe Pkt. 3.8.). Dieses oder alle ähnlichen Register können benutzt werden.

Alle Dokumente müssen während 5 Jahren auf dem Betrieb aufbewahrt werden.

(siehe Punkt 3.16 Betriebsinformationen für den Melker)


	A2


	A




Modul B

	2.
	Der Kuhstall muss ausreichend beleuchtet werden können, besonders beim Melken.  Die Kühe müssen sich immer orientieren können, außer wenn sie festgebunden sind.

Jedes Dokument muss gut lesbar sein.


	B
	V

	12.
	Die Klauen werden gut gepflegt.

Maximal 10 % der Tiere dürfen wegen Klauenprobleme und/oder nach oben gerichteten Klauenspitzen lahmen.


	B
	V

	17.
	Die Futterstellen und ihre Umgebung sowie die Geräte zur Futteraufbereitung (z.B. der Mischwagen) werden sauber gehalten.

 
	B
	V 

	29.
	Das Tränkewasser für die Tiere darf nicht durch Abwässer verschmutzt werden.


	A2
	V


Modul C

	10.
	Bei Neuinstallation einer Melkanlage oder bei Renovierung der alten Melkanlage wird gemeinsam ein Test durch einen Vertreter des Installateurs und einen Vertreter des Innerberuflichen Organs durchgeführt.  

Wichtige Renovierung heißt : mindestens 3 der 6 folgenden Punkte werden umgeändert :

· Durchmesser der Milchleitung

· Vakuumpumpe und/oder Regelventil

· Pulsation

· Automatische Abnahme und/oder Milchmengenmessung

· Automatische Spülung

· Größere Anzahl Melkgeräte


	A2
	A


Modul D

	33.
	Der Auslaufstutzen des Kühltanks, der Tankdeckel und der Verschluss sowie die Leiter, die zum Tankdeckel führt müssen gereinigt werden und sauber sein.


	B
	V 


Anlage

3.16. Betriebsinformationen für den Melker

1. Betriebsangaben
Name :

Adresse :

Ort, Plz :

Nr Tel :

Nr Handy :

VVVO-Nr :



2. Melkmethode und Maßnahmen für kranke und/oder behandelte Kühe 

(angewandtes System ankreuzen)

Methode um kranke und/oder behandelte Kühe beim Melken zu erkennen.

O Fesselbänder an einem oder mehreren Füssen

O Markierstift

O elektronisch

O Andere, zu beschreiben

Methode zum separaten Melken der Milch die nicht geliefert wird.

O Pokale leeren

O Benutzung einer Kanne

O elektronisch

O Andere, zu beschreiben

Methode um zu verhindern, dass Restmilch, die nicht geliefert wird, in den Tank gelangt.

O Die Geräte und eventuell die Pokale während des Melkens reinigen

O Behandelte Kühe zuletzt melken

Bestimmung der Milch die gewöhnlich nicht geliefert wird.

O Kälber

O Güllekanal

O Andere, zu beschreiben

Eintragung der Erekrankungen und benutzte Medikamente.

O Eintragungen im PC

O Handbuch

O Beispiel in Anlage (Eintragung der Behandlungen)

O Andere, zu beschreiben

3. Wichtige Telefonnummern bezüglich der Milchproduktion und der Tiergesundheit
Tierarzt :

Melkmaschinendienst :

Kühltankdienst :

Andere, als da wären :

Zusatzkriterien - Deutschland

Neu ab 01/01/2011
Vorbedingungen

	4.
	Ein Betriebsdatenblatt mit folgendem Inhalt liegt  vor :

Adresse mit Registriernummern (VVVO-Nr.,  Unternehmer-Nr.)

Telefon- und Fax-Nummer, Email-Adresse

Ansprechpartner

Kapazitäten/Betriebseinheiten Tierproduktion

Anzahl Kuhplätze

Lagerkapazitäten Gülle, Jauche, Festmist

Betriebsskizze, Lagepläne

Vorhandene Dokumentationen können genutzt werden


	A2


	A

	5.
	Umsetzung und Dokumentation der durchgeführten Eigen-kontrolle.

Die Einhaltung der QMK-Kriterien ist ständig zu prüfen.  Die regelmäßige Durchführung von Eigenkontrollen ist mindestens einmal jährlich anhand einer Checkliste zu dokumentieren.  Vorhandene Kontroll- und Dokumentations-Systeme, die gewährleisten, dass die Anforderungen des QMK-Lastenhefts (in der jeweils aktuellen Version) erfüllt werden, können genutzt werden.


	A2


	A

	6.


	Die bei der Durchführung der Eigenkontrolle festgestellten Abweichungen werden dokumentiert und in einer festgelegten Frist beseitigt.


	A2


	A




Modul A

	9.
	Jeder Tierhalter hat im Rahmen der betriebseigenen Kontrollen seinen Bestand durch einen Tierarzt betreuen zu lassen.  Das Betreuungsverhältnis (Bestandsbetreuung), muss durch einen schriftlichen Vertrag vereinbart sein (siehe Mustervertrag).  Der Tierarzt muss mindestens einmal jährlich einen Bestandsbesuch durchführen und diesen anhand von Bestandsbesuchsprotokollen dokumentieren.


	A2


	A+V

	10.


	Der Landwirt darf einen Medikamentenvorrat für die Dauer von 7 Tagen (um eine Behandlung fortzusetzen) oder von 30 Tagen bei lokal-wirksamen Medikamenten anlegen.  Dieser Vorrat muss in einem von den Tieren und dem persönlichen Wohnraum getrennten Raum aufbewahrt werden.  Die Medikamente müssen korrekt nach Herstellerangeben (in einen angepassten Schrank mit einer gut schließenden Tür oder wenn nötig in einem Kühlschrank) aufbewahrt werden.  Die Impfstoffe werden kühl gelagert (nicht in Wohnräume).  Abgelaufene tierärztliche Produkte müssen aus dem Vorrat entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.


	A2


	A+V




Modul B

	18.
	Kraftfutter (deren Bestandteile), und Einzelfuttermittel müssen auf der „Positivliste“ für Einzelfuttermittel stehen.  Sie werden von Tierfuttermittelherstellern und/oder Lieferanten, die im Besitz eines gültigen QS oder GMP Zertifikats (www.ovocom.be/www.q-s.de) und der Futtermittel-Rahmenvereinbarung beigetreten sind, bezogen.  Die Kaufbelege, Rechnungen, Lieferscheine, Sackanhänger, etc.  aller zugekauften Produkte werden am Sitz des Milchviehbetriebs aufbewahrt.

Die Futtermittel müssen zu jeder Zeit deutlich identifiziert werden können.  Anhand von Lieferscheinen, Etikettierungen oder Rechnungen über die angelieferten Kraftfutter, und/oder Einzelfuttermittel, ist nachzuweisen, dass die Hersteller im Besitz eines gültigen GMP-Zertifikats oder QS-Zertifikats sind.

Folgende Angaben sind zumindest erforderlich:welches Futtermittel, die Menge, das Lieferdatum, der Lieferant und die Identifizierung des gelieferten Futtermittels.

Die Belege müssen 5 Jahr aufbewahrt werden.


	A2
	A+V

	39.
	Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden, wenn Rohstoffe zur Herstellung von Kraftfutter benutzt werden :

· Die Rohstoffe (Futtermittelausgangserzeugnisse) müssen auf der „Positivliste“ für Einzelfuttermittel stehen.

· Die tierischen Eiweißstoffe werden nicht umgewandelt (Ausnahme : Milch, Milchprodukte, Biestmilch, Eier, Eierprodukte, Gelatinderivate von anderen Tieren als von Wiederkäuern) (siehe Pkt. 3.13)

· Die tierischen Eiweiße und Fette sind auf PCBs, Kaolinite und Dioxine überprüft worden (Analysebericht vorhanden)


	A2
	A
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